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Gottlieb Friedrich Stahli von Burgdorf
als Politiker

Dr. F. Huber-Renfer

Vorwort.

Die vorliegende Arbeit bildet den Schluss meiner Untersuchung
Uber Gottlieb Friedrich Stdhli von Burgdorf. Bei der Druck-
legung dieses dritten Teils wird mir besonders klar bewusst,
wie organisch sich der zuerst erschienene Aufsatz liber »Stéhli
als Redaktor des ,Berner Volksfreunds’« (Burgdorfer Jahrbuch
1944) an die diesjdhrige dritte Studie angeschlossen hitte. Die
willkiirlich erscheinende Reihenfolge erklirt sich jedoch
daraus, dass mir bei der Bearbeitung des ersten Teils lediglich
das den Redaktor Stdhli betreffende Material aus dem Archiv
des Herrn Carl Langlois in Burgdorf vorlag. Die Gestalt Stéhlis
als die eines tatkraftigen und einflussreichen Politikers war
damals noch vollkommen unbekannt. Sie ergab sich erst
aus den nachtrédglich vorgenommenen Archivstudien, die eine
eingehendere Behandlung dieses zu Unrecht in génzliche Ver-
gessenheit geratenen Burgdorfers angezeigt erscheinen liessen.
Wegen der durch die Umstinde bedingten Reihenfolge liessen
sich gewisse Wiederholungen nicht ganz vermeiden. Doch habe
ich, so oft dies tunlich war, in den Anmerkungen auf meine
fritheren Arbeiten verwiesen.

Als ich vor zwei Jahren den Plan fasste, nach dem Lehrer auch
noch den Politiker Stdhli darzustellen, hoffte ich, in den Akten
des Berner Staatsarchivs eine Fiille unbekannten Materials
heben zu kénnen. Leider erfiillte sich diese Erwartung nicht.
Einem wertvollen Hinweis von Herrn Dr. F. Fankhauser, Win-
terthur, ist es zu verdanken, dass Stidhlis Zugehdrigkeit zu den
Zofingern festgestellt und seine Tétigkeit als Griindermitglied
dieses Vereins behandelt werden konnte. Diese Verbindung war
der Ndhrboden, auf dem sich Stdhlis politische Gesinnung ent-
wickelte, und damit wurde seine Mitgliedschaft bei den Zo-
fingern in hohem Masse bestimmend fiir seine politische Lauf-
bahn. Daher gebe ich die Festrede in extenso wieder, die Stihli
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1820 in Zofingen hielt, was sich schon dadurch rechtfertigt, dass
sie das einzige vollstindig erhaltene literarische Erzeugnis des
jungen Zofingers darstellt.

Ich benutze die Gelegenheit, Herrn Rektor Dr. F. Hunziker,
Alt-Zentralpriasident des Altzofingervereins, Ziirich, Herrn Dr.
A. Matzinger, Zentralarchivar des Zofingervereins, in Basel,
und Herrn stud. jur. Keppler, Prises der Zofingia Bern, fiir die
Zuvorkommenheit zu danken, mit der sie mir die Benutzung
der Akten der Zofinger Archive ermdglichten.

Wiarmsten Dank schulde ich auch Frau Pfr. Stidhli in Kyburg-
Buchegg, die mir ausser verschiedenen Zofingerakten das Bild
»Standli« {iberlassen hat. Wir sehen von einer Wiedergabe ab,
da es in Hans Bloesch, Siebenhundert Jahre Bern, Bern 1931,
S. 144, reproduziert ist. Nach alter Familientradition und be-
sonders laut Aussage von Herrn Alt-Pfarrer Rudolf Stihli stellt
der aus der Gruppe der Studenten heraustretende junge Mann,
der unter devotem Gruss den bestandenen Biirger anspricht,
unsern Gottlieb Friedrich Stéhli dar. In Ermangelung jedes
andern Bildes sind wir gliicklich, auf diese leicht karikierende
Abbildung hinweisen zu koénnen.

Burgdorf, im August 1946.

Der Verfasser.



Stdhli als Griinder und Mitglied des Zofingervereins.

Nach dem Zusammenbruch des napoleonischen Reiches be-
trachteten es die deutschen Burschenschaften als ihr hochstes
Ziel, die Spuren der napoleonischen Zeit zu tilgen und ihr Land
zu grosserer Einheit und damit zu neuer Bliite zu erheben.
Besonders die beiden Nassauer Wilhelm und Ludwig Snell, die
spater auch in der Schweiz eine bedeutende Rolle spielen soll-
ten, und dann vor allem die Briider Karl und August Follen,
wussten ihre Anhénger, so z. B. die »Giessener Schwarzenc,
mit Begeisterung fiir ein neues Deutschland zu erfiillen. In
ihrem engsten Kreis, den sogenannten »Unbedingten«, vertraten
sie sogar den Standpunkt, dass sie sich von der Erreichung ihres
Zieles durch keine Bedenken, vor allem durch keine morali-
schen Erwigungen zuriickhalten lassen diirften. Die sich an den
Ideen des Turnvaters Jahn und an Fichtes »Reden an die
Deutsche Nation« begeisternde Jugend wurde jedoch den deut-
schen Fiirsten unbequem, weil diese letzteren sich nicht gern
an die vor der Niederwerfung Napoleons gegebenen Verspre-
chungen vermehrter Volksrechte, besonders auch in Bezug auf
die Einfiihrung der Landstinde, erinnern lassen wollten. Als
sich gar Karl Eugen Sand in seinem Hass gegen alles Fremde
hinreissen liess, den russischen Legationsrat Kotzebue zu er-
morden, wurden die Burschenschaften, gestiitzt auf die Karls-
bader Erlasse vom 20. September 1819, unnachsichtlich unter-
driickt. Fortan blieben nur die unpolitischen, oder doch nicht
von neuen Ideen angesteckten Landmannschaften bestehen.’)
In denselben Jahren, da die deutschen Burschenschaften sich
fiir die Verwirklichung der oben dargelegten Ziele einsetzten,
entstand auch eine dhnliche Bewegung in der Schweiz. Wie
Beringer in seiner »Geschichte des Zofingervereins« ausfiihrt,
war jedoch die Einigung der Schweizer Studenten »nichts
weniger als eine Nachahmung dessen, was jenseits des Rheines
vorging, sondern eine in ihrer eigenen Gedankenwelt begriin-
dete, geschichtliche Notwendigkeit« ; die Idee, die dem Anstoss
einzelner Weniger Kraft gab, war »aus den Zeitverhiltnissen
herausgewachsenc.

Unsere akademische Jugend kannte die Burschenschaften durch
ihre Besuche an deutschen Universitdten und hatte dort er-
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kennen koénnen, welch starkes, einigendes Band sie darstellten.
Doppelt musste sie daher den mangelnden Zusammenhang
unter den schweizerischen Hochschulen empfinden. Die
jungen Leute hatten den Zusammenbruch der alten Eidgenos-
senschaft in seinen unmittelbaren Auswirkungen erfahren,
hatten den Einmarsch der Franzosen und 1813 und 1815 den
Durchmarsch der alliierten Truppen mit seinen schlimmen
Begleiterscheinungen erlebt. Sie erkannten nach der Abschaf-
fung der Mediationsakte, welche Wunden die vergangenen
Jahrzehnte dem Lande geschlagen hatten, und wie schwer sie
unter dem Bundesvertrag von 1815 heilten. Tiefer als zuvor
wurzelten wieder gegenseitige Vorurteile, und die Kantone
schlossen sich, unter Ausniitzung ihrer zurilickgewonnenen un-
eingeschrinkten Selbstidndigkeit, streng voneinander ab.

Zu denjenigen, die diese Trennung ablehnten, und die in einer
engern Verbindung der eidgendssischen Kantone ein erstre-
benswertes Ziel erblickten, gehorte auch Gottlieb Friedrich
Stdhli. Doch sollte die Anregung hiezu nicht von Bern aus-
gehen, sondern von der Westschweiz. 1818 hielt sich Stidhli
einige Zeit als Hauslehrer in Aubonne am Genfersee auf,’) wo
er Beziehungen zu den Studenten der Lausanner Akademie an-
kniipfen konnte. Der Verkehr gestaltete sich bald sehr rege, da
die jungen Waadtldnder von den gleichen Ideen beseelt waren
wie er. Als sie an einem Abend beisammen sassen und die un-
befriedigenden Verhiltnisse ihrer Heimat besprachen, wurde —
vielleicht gerade von Stidhli aufgeworfen — der Plan gedussert,
eine Zusammenkunft der Studenten der schweizerischen Aka-
demien an einem zentralen Orte zu veranstalten. Wie der Hi-
storiker Louis Vulliemin in seinen »Souvenirs« schreibt, be-
stand ihr Ziel darin, sich kennen zu lernen und sich, frei von
den Vorurteilen, in denen sie befangen waren, in der Liebe zu
der gemeinsamen Heimat zu vereinigen. Was die durch die
Fesseln der Politik gehemmten Méinner nur schwerlich tun
konnten, sollte die junge Generation versuchen : sich besser
verstehen lernen, um der Eidgenossenschaft eine bessere Zu-
kunft zu bereiten.’) Wie Vulliemin weiter berichtet, teilte
Stdhli nach seiner Riickkehr nach Bern diese Ansichten seinen
dortigen Freunden mit. Diese gingen begeistert darauf ein, und
wenn schon 1819 eine Zusammenkunft von 60 Bernern und
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Zirchern in Zofingen stattfand, so war dies dem Vorschlag der
Berner zu verdanken. Wihrend hier die Ziircher anfianglich
dagegen waren, dass der zu griindende Verein allen schwei-
zerischen Studenten offen stehen sollte, setzten sich die meisten
Berner, unter ihnen vor allem Stdhli, mit Nachdruck fiir diesen
Gedanken ein. Erst jetzt wurde die Grindung des schweizeri-
schen Zofingervereins moglich, der »seine wohltitigen Zweige
vom Rhein bis zur Rhone, liber den grdssten Teil des helve-
tischen Bodens erstreckte«.”)

Diesem zielbewussten Eingreifen Stdhlis und seiner Freunde
war es daher zu verdanken, dass sich an der nidchsten Zusam-
menkunft in Zofingen unter den 120 Studenten auch ein an-
sehnliches Triippchen aus der Westschweiz befand. Ohne dass
sie ihre Ziele von vorneherein besprochen und abgeklirt hat-
ten, waren doch alle darin einig, dass sie »eine geeinigte, durch
die Liebe ihrer Séhne gestidrkte Schweiz« wollten. Das Vater-
land war ihr Ziel, das Studium, die Freundschaft das Mittel.”)
In ihrer Begeisterung begriissten einige Deutschschweizer ihre
westschweizerischen Kommilitonen als Burgunder, die eigent-
lich auch der deutschen Rasse angehorten. Die Waadtlinder
lehnten jedoch diese »Ehre« ab und erkldrten, sie seien nicht
als Burgunder, sondern als Schweizer gekommen. Nicht als
Sohne einer gleichen Rasse, sondern als solche eines gleichen
Vaterlandes wollten sie ihren Briidern die Hand reichen. Die
Liebe zur schweizerischen Heimat sollte zeigen, ob sie stirker
sei als die Unterschiede der Sprachen und der Rassen. Die
Existenz der Gesellschaft wie auch diejenige der Eidgenossen-
schaft stehe oder falle damit.

Diesen Standpunkt half auch Stdhli mit allem Nachdruck ver-
fechten. In einer Ansprache fiihrte er aus, dass er sich friher
immer vorgestellt habe, die Sitten der Waadtldnder seien die-
jenigen Frankreichs. Wihrend seines Aufenthaltes in der Waadt
habe er jedoch erkennen konnen, dass die Waadtldnder weniger
Franzosen seien als wir Deutschschweizer verdeutscht. An uns
sei es daher in erster Linie, auf Beziehungen zum Ausland zu
verzichten, die eine Trennung der Schweiz in gegensiatzliche
Lager bewirkten. Er erklirte: »Wir sind nicht eine Filiale
der Burschenschaften Deutschlands ; wir sind ein schweizeri-
scher Verein und nichts anderes ; wir wollen nicht mehr Ver-
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bindungen zu Deutschland (affiliations allemandes) als die
Briider aus der Waadt zu Frankreich haben.« Als er seine Zu-
horer bat, es laut zu bezeugen, wenn dies auch ihr Wille sei,
da tonte ihm ein begeistertes, fast einstimmiges »Ja« entgegen.
Nur diejenigen Studenten, die Beziehungen zu einer der deut-
schen Burschenschaften unterhielten oder gar einer solchen
angehorten, lehnten diesen Standpunkt ab und verliessen ent-
rustet den Saal. Nachdem auch noch der Ziircher Theologe
Blass seine Freunde aufgefordert hatte, sich vor den Irrtiimern
der Vergangenheit, vor der Engherzigkeit des Kantonligeistes
und der Nachéafferei des Auslandes zu hiiten, als er sie ermahnt
hatte, der Rechtlichkeit und Einfachheit der alten Schweizer
nachzustreben und frei und offenherzig zu sein, spendeten ihm
alle Beifall, und der Zofingerverein konnte gegriindet werden.)
Begeistert spricht Louis Vulliemin von den ersten Zeiten des
Vereins, der eine »geeinigte aber nicht vereinheitlichte
Schweiz« zur Bedingung hatte. Dankbar wollen wir anerken-
nen, dass in diesen jugendfrohen Anfingen der Keim liegt, der
schliesslich, nach Beseitigung all der mannigfachen politischen
und konfessionellen Hindernisse, zu der neuen Eidgenossen-
schaft fiihrte.

Mit welcher Freude die Waadtldnder der an sie ergangenen
Einladung, nach Zofingen zu kommen, Folge geleistet hatten,
ersehen wir daraus, dass sie den ganzen Weg zu Fuss zuriick-
legten. Die schon bestehenden oder neu angekniipften Freund-
schaften, besonders auch diejenige zwischen Vulliemin und
Stahli, dauerten trotz der rdumlichen Trennung weiter und
wurden, abgesehen von den jidhrlichen Zusammenkiinften in
Zofingen, durch regen Briefwechsel und gegenseitige Besuche
lebendig erhalten. ")

Dass Stdhli eines der regsten Mitglieder der Berner Sektion
war, und dass man ihn im Kreise seiner Kommilitonen hoch
schitzte, erkennen wir daraus, dass ihm eine der am 22. Juli
1820 in Zofingen zu haltenden Festreden libertragen wurde. Da
solche Reden nicht gedruckt wurden, wanderten nach den
Tagungen die Manuskripte von einer Sektion zur andern und
wurden abgeschrieben. Gliicklicherweise ist der Band noch
vorhanden, in dem die Berner Zofinger solche Festreden sam-
melten. *) Diesem Umstande ist es zu verdanken, dass Stéhlis
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Festrede im Wortlaut vorliegt. Einer Stelle glauben wir zwar
entnehmen zu diirfen, dass ein dlterer Freund ihm dabei be-
hilflich war. Aber die jugendliche Frische, die Hingabe und
Begeisterung fiir seine Heimat, die daraus sprechen, sind be-
stimmt Stdhlis Werk. Da Beringer in seiner »Geschichte des
Zofingervereins« nur einen kurzen Abschnitt daraus =zitiert
(Bd. I, S. 245), geben wir die fiir unseren jungen Burgdorfer
und dartiber hinaus wohl fiir einen grossen Teil der damaligen
Jugend charakteristische Rede im Wortlaut wieder, obschon sie

uns heute in ihrem zum Teil allzu {iberschwénglichen Pathos
etwas fremd anmutet. *2)

Uber die Bestimmung der Schweizer.

Freunde, Schweizerbriider!

Der festliche Tag ist erschienen, an dem die Enkel grosser Ahnen zur
Festigung alter Biinde, zu Schliessung neuer, und inniger Verkniipfung
junger Schweizerherzen briiderlich versammelt sind, dass wir erkennen
und davon begeistert werden, wir seyen Glieder eines Bundes, der Bund
zum gleichen Zweke gestiftet fiir all und jede, die er umfasst, dass wirs
klar begreiffen, nur durch das Zusammenwirken Aller zu einem grossen
Zweke seyen wir Schweizer, und in jedem andern Falle nichts! Wollen
wir uns aber zu einem Zweke vereinigen, so muss derselbe stédts in
wirdevoller Klarheit vor unserm Auge schweben, wissen miissen wir,
was es denn heisse, ein Schweizer seyn und werden wollen — oder hat
wohl einer unter uns eine andere Bestrebung? Ein Blik in die Ge-
schichte unsers Vaterlandes und es wird uns klar werden die herrliche
Bestimmung, die ihm von der Vorsehung gegeben ist, indem wir da
deutlich sehen werden, was unser Vaterland gewesen, und noch ist, was
wir an ihim haben, was wir ihm demnach fiirder seyn sollen,
Begeisternd spricht der Allwaltende zu uns durch die Griindung, die
Entwiklung und Erhaltung und die Wiederherstellung unseres Vater-
landes. Diesem Gang durch die Geschichte, meine theuersten Freunde,
mogt ihr mir nachsichtsvoll folgen, der ich ihn selbst nur unter Fiih-
rung eines hochbegeisterten, edlen Schweizers gefunden zu haben frey-
mithig gestehe.

1. Die Griindung also zuerst sezt unsers Vaterlandes Bestimmung schon
ins glénzendste Licht. Gleichviel ob wir auf die dussern Umstidnde sehen,
die den Schweizerbund veranlassten und begleiteten, oder auf seine in-
nere Quelle bliken, oder auf die Minner achten, die ihn schlossen und
auf ihr Betragen oder auf die Krifte und Mittel, durch welche er ins
Daseyn kam, oder endlich seine innere Bedeutung ins Auge fassen,
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uberall wird uns die Erhabenheit seiner Wirde und Bestimmung ent-
gegenleuchten. Gottliche, im Ewigen der Menschennatur liegende Re-
gungen und Kriafte haben ihn gestiftet. Gottliche Absichten und Zweke
sind durch ihn erreicht worden. Eine gottliche Aufgabe wurde unserm
Lande durch ihn aufgetragen. Traurig und empoérend sind freylich die
Umstinde, die ihn veranlasst, Unrecht, Gewaltthat, Unterdriikung, Volks-
und Menschenverachtung, Hohn gegen rechtliche und sittliche Gefiihle
und Anspriiche, tiberhaupt eine unreine, unheilige, die Menschennatur
im Untergebenen herabwiirdigende Ansicht der Dinge waren seine &us-
sere Veranlassung. Aber seine Quelle, sein innerer Grund ist desto edler
und erhabener. Das Verbrechen hat nie begliikt, das Laster nie einen
Bau der Tugend aufgeflihrt. Als Demuth weint und Hochmuth lacht, da
ward der Schweizerbund gemacht, Dennoch hat ihn so wenig das Wei-
nen der Tugend als das Lachen des Hochmuths geschaffen.

Denkt nur an die Minner, welche ihn auffiihrten,

Andere Linder haben ihre Gessler, ihre Wolfenschiesse gehabt — ja sie
haben sie noch! — ohne sich zur Freyheit zu erheben, und Melchthale,
Fiirste und Staufacher zu finden. Andere Voélker haben unter der Miss-
handlung niedertriachtiger Vigte geweint und geblutet, und sind unter
ihrem Joche nur Kkriechender, durch ihre Entehrung nur niedertridch-
tiger, jeder Erhebung, jeder bessern Empfindung unfihig geworden. Aber
die Bewohner der schweizerischen Waldstétte, Kinder der Natur, ein
deutscher Volksstamm, hatten den reinen, hohen, freyen Sinn ihres Ur-
sprungs bewahrt, Das Gemiith, der Geist, die Grundkraft desselben erhielt
sich bey ihnen, pflanzte sich fort, fliichtete, anderswo verfolgt, zu ihnen,
und wihlte sie zu seinem unentweihten heiligen Wohnsitze. In ihrer Mitte
selbst angefochten erhoben sie sich, eine eherne Mauer zu seiner un-
uberwindlichen Schutzwehr. Sinnlich unscheinbarer und geringer, aber
sittlich herrlicher ist nichts, als die Krifte, welche den Schweizerbund
zu Stande gebracht. Anspruchslose, arme Hirten waren die Bewohner,
die Mianner im Gritli, die Telle, die Winkelriede; Kunst, Wissenschaft,
Ansehen, Reichthum, Macht, alles mangelte ihnen, wodurch sonst in der
Welt etwas ausgerichtet und Grosses geleistet wird. Vielmehr stand
ihnen alles dieses gegeniiber. Ihre Feinde besassen es, und glaubten sie
damit zu Uberwiltigen. Aber umsonst. Ihre Zuversicht war eitel. Ein
gottlicher Gedanke leitete, eine schopferische Kraft beseelte unsere
Viter, und erhob sie uiber alles, machte ihnen alles, worauf sich sonst
Menschen verlassen, entbehrlich, und verschaffte ihnen alles Nothwen-
dige. In ihnen lebte das Gefiihl menschlicher Wiirde; das Bewusstseyn
menschlicher Rechte; der Glaube an eine ewige Gerechtigkeit; der Trieb
und das Bedirfniss, sie im Lande und unter dem Volke herrschend zu
machen; die Zuversicht zur innwohnenden Kraft, sie zu verwirklichen;
der hohe Muth, alles fiir sie zu thun; der uniiberwindliche Entschluss,
fur sie zu siegen oder zu sterben.

Das, das waren die fruchtbaren Keime, das die unsterblichen Grund-
stoffe, aus denen unser vaterldndisches Daseyn als ein eigenthiimliches
Volksleben hervorgebrochen ist. Durch dieselbe bewirkten die schwei-
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zerischen Ur- und Heldenviater, was keine menschliche Einsicht hoffen
und keine irdische Kraft bewirken konnte,

Tyrannenjoch haben sie dadurch abgeworfen, An Zahl, an Klugheit, an
Berechnung, an Hilfsmitteln ihnen zehn-, ja hunderifach uberlegene
Feinde haben sie besiegt. Die Willkiihr und die Gesezlosigkeit, die
freche, wilde, unbandige Lust anmassender Treiber haben sie gestlirzt
und zerstdubt, das rein menschliche, das wahrhaft gottliche Verhéltniss
zwischen den Menschen, den Stidnden, den Regierungen und Regenten
hingegen hergestellt, und das Volk auf die Grundlagen seines Daseyns,
die burgerliche Verfassung auf die wesentlichen wenigen Grundsitze
der Natur, des Rechts und der géttlichen Ordnung zuriikgefiihrt. Ihr
Freyheits- und Gerechtigkeitssinn erzeugte den Gedanken einer freyen,
unabhingigen Schweiz, IThr in diesem lauten Gefiithle sich bewegender,
dadurch getriebener Wille schuf ein selbststindiges Schweizervolk. Ihre
Thatkraft griindete und befestigte das Land. So lauter ihr Trieb, so rein
ihre Absicht, so gut und gross ihr Zwek war, so fromm und gerecht
war ihr Betragen, so untadelhaft waren ihre Mittel.

Mit Abscheu verwarfen sie heimliche Umtriebe, die Wege der List, der
Falschheit, der Schlauheit, der Gewaltthitigkeit, der Niedertrdchtigkeit.
Was Einen angieng, gieng Alle an, Thre grossen Angelegenheiten behan-
delten sie offen und gemeinschaftlich vor dem Geringsten im Volke, und
beriethen sie mit jedem, der rathen konnte, ja mit jedem, der mitwirken
sollte. Nicht Umstdnde, sondern freyer Trieb, nicht Klugheit, sondern
Gerechtigkeit, nicht die Forderungen, sondern ihr eigenes Gefiihl be-
wegte sie dazu.

Unvolksmissigkeit, Unoffentlichkeit, Schleichwege hielten sie fiir Be-
frug und Verrath am Vaterlande, und Boses zu thun, damit Gutes her-
auskomme, fur ein Werk des Teufels und der Finsterniss. Den Menschen,
die menschlichen Rechte und die biurgerlichen Anspriche hielten sie
auch in ihren Treibern heilig, in den schéindlichen Vigten des Landes.
Das waren die Ménner, welche die Freyheit griindeten, und das die
Kriafte, durch welche sie wirkten; so waren ihre Mittel beschaffen, und
unter diesen Umstidnden bildete sich der Schweizerbund. An diesen Bund
haben unsere Viater sich angeschlossen, und wir, ihre Sohne, sollten
solcher Viter unwiirdig seyn und bleiben wollen?

Nein wahrlich! Sondern auch dieses Geistes voll lasst uns heute diesen
Bund jeder in seinem Innern aufs Neue stillschweigend beschworen!
Unsere Viter waren Werkzeuge der Vorsehung, Vollzieher ihres Planes,
und eben das ist die innere, unaussprechlich erhabene Bedeutung des
Schweizerbundes, die dem Vaterlande durch seinen Ursprung und seine
Grundung angewiesene Bestimmung. Die Vorsehung wollte, es soll ein
Volk seyn, welches sein Daseyn und alle seine Einrichtungen auf die
ursprungliche Menschenwiirde, auf die menschliche, auf die Volksnatur,
auf personliche Freyheit und Selbststandigkeit griinde; ein Volk, wel-
ches im Genusse der Freyheit, aus der Freyheit selber seine innern An-
lagen, Triebe, und Krifte, seinen ganzen Charakter entwikle; welches,
geheiligt durch Unschuld und Liebe, das gesellschaftliche und biirger-
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liche Leben auf die einfachen reinen Verhiltnisse des hiuslichen Da-
seyns baue; ein Volk, welches zum Beyspiel fiir die Welt so anspruchlos
als tapfer, den menschlichen Sinn und das menschliche Hochgefiihl
in freyer, treuer Brust nidhre, und nie besiegt, aber auch nie unter-
driickend, fortpflanze; ein Volk, dessen Land zum Troste der Mensch-
heit fir die gedchtete Freyheit, die verfolgte Tugend, den verbannten
Frieden ein sicherer, uniiberwindlicher Zufluchtsort sey. Die Eidsgenos-
senschaft stand da ein Vorbild fiir Gesezgeber, eine Lehrerin der Viter,
wie der Kinder der Menschheit, ein Leuchter der Menschenwiirde und
jeder ménnlichen Tugend, ein Schauspiel der begeisterndsten Tatkraft,
und der frohlichsten Entwiklung eines tugendhaften und bewundrungs-
wiirdigen Volkscharakters. — Nicht weniger als aus der Griindung un-
sers Vaterlandes lernen wir dessen Bestimmung auch:

2. aus seiner Entwiklung und Erhaltung.

Die Kraft und das Gesez unsers Volksursprungs war die Kraft und das
Gesez unserer Volksgestaltung und Bildung, Das Saamkorn der Frey-
heit und Wiirde erwuchs mitten im Kampfe langsam aber sicher, unter
gottlichen Einfliissen. Alles, alles vereinigte sich, was nur irgend dazu
beytragen konnte, die Schweizer zu einem Volke zu machen und solches
zZu erziehen.

a) Der allgemeine Sinn, die Begeisterung fiir Einen Gedanken eine
fruchtbare, die menschliche Natur erfiillende Wahrheit, Ein hohes, das
Vaterland umfassendes Ziel bilden und entfalten ein Volk,

Dieser Sinn, diese Begeisterung wurde den Schweizern ausgezeichnet
zu Theil, Das Urbestreben der Griinder der Schweiz, ihr Trieb gieng auf
die Bewohner ganzer Cantone und Stinde iiber. Die Macht des Gefiihls
der Freyheit und des Rechts gestaltete ihre Verfassung, ihre Gesezge-
bung, ihre Verwaltung. Die Macht des Gedankens der Freyheit und des
Rechts bestimmten ihre Verhéltnisse zu den sie umgebenden Léndern,
gab ihrem Daseyn eine unvergingliche Bedeutung in der Geschichte
der Zeiten und Menschen.

b) Ubereinstimmung des hiuslichen mit dem offentlichen Leben, Ein-
pflanzung hoher minnlicher Gesinnungen schon am Busen der Mutter,
Belebung der Vaterlands-, der Volks- und der Freyheitsliebe schon im
Heiligthume der Wohnstube, und von ihr aus, machen ein Volk unsterb-
licher Thaten und jeder Grisse fihig. Die Schweiz hat dieses Segens vor-
ziiglich genossen. Nicht nur ihre Jinglinge, auch ihre To&chter waren
begeistert, Ihre Miitter haben ihnen an Mutterbrust vaterlédndische
Thaten eingefldsst. Tausend Staufacherinnen erhoben ihre Méinner und
Séhne zu Heiligen und Helden, dass zu ihren Tugenden die Volker der
Ebenen hinaufstaunten, wie zu den Héhen der Alpen.

c¢) Wahrheit und Gerechtigkeit bilden und erhohen ein Volk, Auf die
lebendige Natur, die ewige Gerechtigkeit fiihrten unsere Viter alles
zuriik. Von ihnen aus erkannten und anerkannten sie die in der Wahr-
heit gegriindeten Anspriiche der Personen, der Stdnde und Verhiltnisse,
und machten sie, soweit ihr Arm reichte, geltend.

d) Weise und Helden bilden und retten ein Volk, Auch solcher erfreute
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sich unser Volk jeder Zeit — Bewahrer dchter Voksweisheit, grosser
Minner, Gesezgeber, gottbegeisterter Fihrer, frommer Lehrer, gerechter
Richter, Retter in jeglicher Gefahr, mannhafter Vertheidiger gegen jeden
Angriff,

e) Friedlicher Verkehr, vielseitige Bereicherungen mit der Cultur an Geist
and Sprache, an Sitten, an Verfassungen, an Kunst und Wissenschaft
verschiedener Vilker erweitern und vergeistigen ein Volk, Durch seine
Lage hat das Schweizervolk zu jeder Zeit in seinen ausgezeichneten
Geistern an allen Arten von Ruhm und Fortschritt der Menschennatur
lebendig Antheil genommen, Kiinstlerische Naturen haben aus eigener
Kraft und durch Mittheilung befruchtet, die Fertigkeiten, schopferische
Geister die Erkenntnisse und Gedankenmassen, starke Gemiither die
religiosen und sittlichen Entwiklungen unsers Geschlechts, Verbesse-
rungen im Glauben und im Leben erzeugt, aufgenommen und fortge-
plflanzt. Bey ihnen veredelte und vervollkommnete sich alles. Sie waren
die ersten Stiitzen der Geistes-, der Gewissens- und Glaubensfreyheit.
Auf allen Feldern der menschlichen Thitigkeit beynahe hatten sie Re-
formatoren und drnteten, die Schranken der Thorheit, des Neides, der
Selbstsucht durchbrechend, unverwelkliche Lorbeern.

3. Endlich auch aus der Aufrichtung und Wiederherstellung unsers
Vaterlandes mogen wir seiner Bestimmung inne werden,

Risher haben wir nur das Gute, Grosse, Herrliche im Vaterlande ge-
sehen, woraus wir lernen, was wir ihm seyn sollen, Indem wir nun auch
die Schattseite betrachten, ersehen wir erst, wie wir nicht seyn sclien.
Ach, das Vaterland war tief gesunken, es war wirklich gefallen. Es hatte
seine wahre Bestimmung verlassen, die Gesinnungen und Tugenden ver-
laugnet, wodurch es geworden und gewachsen. Es hatte aus eigener
Schuld die Wiirde von innen und die Achtung von aussen, die Kraft
gegen sein eigenes Verderben und den Muth der Selbststindigkeit gegen
fremde Gewalt schnode hingeopfert, Ahnlich dem Wurm am Keime
hatten die Verderbnisse des Unverstandes selbstsiichtiger Anspriiche
und niedriger Begierden schon an der Griindung des eidgendssischen
Bundes genagt, sich seiner Entwiklung entgegengesezt, sie gehemmt,
beschriankt und vergiftet. Thr allmé&hliger Einfluss wurde endlich zer-
stérend, weil er unmerklich den Kern unsers Daseyns, die schweizeri-
sche Nationalgesinnung selbst angriff; seine Verwistung wurde erst da
recht offenbar, als Hilfe zu spidt und Rettung ohne voéllige Wiedergeburt
unmoglich war. Mit der Ausartung des urspriinglichen Gemein- und
I'reyheitsgeistes fieng der Untergang an, mit der Untergrabung des auf
sie gegriindeten Rechtlichkeitsgeistes vollendete er: Aussere Gewalt
sliirzte nur das, was lingst zum Falle reif gewesen und unldugbar
dazu vorbereitet lag. Untergraben, entkraftet, aufgelost wurde nach und
nach alles, was ein Volk bilden und erhalten kann. Kein gemeinschaft-
licher, kein grosser Gedanke begeisterte mehr die Eidgenossen. Der
hohe hdiusliche Geist sank und das hiusliche Leben wurde entweiht.
Die reine, laute Sprache unserer erhabenen Natur wurde nicht mehr
vernommen. Die Unschuld verlor sich. Die Thaten der Altvordern
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drangen nicht mehr zu Herzen. Aus Weisen wurden Kliiglinge und Ver-
rither, aus Helden erst eigenniizige Eroberer, dann Schwichlinge und
Diener fremder Herrschaft; aus Heiligen Scheinheilige. Die Weisheit,
die Vorziige anderer Vilker belehrten und vervollkommneten uns nicht
mehr zum Dienste des Vaterlandes, sondern erzeugten Auslinderey.
Unser Sinn flir das Vortreffliche der umgebenden Nationen gieng in
eine schmdihliche Empfénglichkeit fiir ihren Leichtsinn, ihre Prunk-
sucht, ihre Bedilrfnisse, ihre Thorheiten, ihre Ausschweifungen {iber,
und wir huldigten schimpflich ihrem Glanze, ihrer Knechtschaft, ihren
Lastern. Aus den Angesehenen des Landes wurden Vornehme, aus den
Vornehmen Volksverdchter, aus diesen Verridther schweizerischer Ge-
fiihle und Grundsatze, — Wie man die allgemeine Freyheit verliess, die
offentlichen Rechte verrieth und die Volksselbststindigkeit preisgab,
strebte man nach Standes- und personlichen Vorrechten. Freyheitsstolz
artete in Familienhochmuth aus, der perstnlichen Ehre gab man den
Ruhm des Vaterlandes hin, und die Auszeichnung des Einzelnen erkaufte
man mit allgemeiner Schande, wenn sie nur damit zu kaufen war, Die
Trennung der Hohern von den Gemeinern entzog diesen ihre geistige
Nahrung und Lebenskraft. Das Volk wurde in gleichem Masse untheil-
nehmend und feige, wie es rathlos und thatlos geworden und gelassen
war. Die Obrigkeiten sprachen nicht mehr republikanisch als Véter,
sondern machthaberisch als Firsten zu ihm, nicht im Nahmen der Frey-
heit, sondern in ihrem eigenen Nahmen. Sie behandelten die Gffentlichen
Angelegenheiten als geheime, die der Schweiz als Cantons-, die Can-
tons- als stddtische, die stddtischen als Raths- und die Raths- als per-
sonliche Angelegenheiten. Arm an Gedanken, leer an Geflihlen, matt
an Wille wussten sie das Volk statt zu beleben zu lihmen. Seine Ent-
wiklungen zu hemmen, die Lebendigkeit seiner Triebe zu hindern, seine
sittliche Kraft zu entnerven, wurden wenn gleich bewusstlos und daher
gewissermassen unschuldig, aber desswegen nicht weniger verderblich
das Geheimniss ihrer Regierungskunst. Herren willenloser Werkzeuge zu
sein zogen sie der Grosse und Herrlichkeit vor, durch das Volk und in
inm als seine lebendige Seele zu herrschen, und seine Kraft in sich auf-
nehmend und es wieder geistig durchdringend, reich an Vertrauen, ge-
waltig durch Liebe, in Macht und Fille der héchsten menschlichen
Wirde ihm vorzustehen. Das Volk, die von Gott gegebene lebendige
Quelle aller wahren Regierungskraft und Regierungsweisheit wverlas-
send, wurden sie in der Stunde der Noth wieder von ihm verlassen.
Der Menschenfreund sah die Stitte verwistet, von der er Errettung
und Volksheil hoffte, und verhillte sich trauernd. Der Schweizerfreund
fragte in der Schweiz selbst umsonst nach Schweizern, Der Leuchter
fiel von seiner Stitte, Die Siinden des Volks und seiner Vorsteher
raubten ihm seine Krone. Ausldndische Treiber gaben uns Geseze, wir
nahmen sie geduldig an, empfiengen sie wie Lastthiere mit Erkennt-
lichkeit. — Hume sagt: zu langer Krieg macht aus den Menschen Raub-
thiere, zu langer Friede Lastthiere., Aber da hat der Herr gesprochen
und ein neuer grosser, alle die Hoffnungen {iibersteigender Tag gieng
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und ward in grossen ewigen Grundsidtzen laut verkiindigt., Die Grund-
sitze drangen zu uns und durchglithten unsere Herzen,K Das Recht und
die Freyheit erstanden wieder unter den Vdélkern, Sie erkdmpften und
verdienten sie mit den erhabensten Tugenden des Glaubens, der Liebe
und der Tapferkeit in heiliger Begeisterung. Das glinzende Vorbild
regte auch unsere Thatkraft auf, mit dem Vaterlande auch das Vater-
Iindische, den Geist und die Wirde unserer Schweizerviter wieder zu
gewinnen. Die Kampfbahn ist getffnet, am fernen Ziele winkt dem
Sieger der unvergingliche Preis! Sollten wir, meine Freunde, nicht auch
um diesen Preis in die Wette ringen? sollte es nicht auch unser Be-
streben seyn, als redliche, treue Schne die Ehre und wahre Freyheit
unsers Vaterlandes nach Kréiften zu mehren? da den Faden der Volks-
thiimlichkeit aufzugreifen und ihn fortzufiihren, wo unsere Viter ihn ge-
lassen? Hiezu kann und muss zunichst kein anderer Auftrag seyn, als
dass wir das Vaterland in seiner angestammiten Wiirde und herrlichen
Bestimmung anerkennen und fiihlen, Vaterlidndische Gesinnung und
Schweizergeist soll uns beseelen, Der erste unentbehrlichste Schritt hiezu
ist, dass wir uns erheben zur Erkenntniss dessen, was das Vaterland ist,
zum Bewusstsein seiner Natur, seiner Grundsitze, seines Wesens. Der
wahre Schweizer weiss, was er an seinem Volk und Lande hat. Der edle.
Biirger achtet nicht nur darauf, welchen Spielraum der Thatigkeit und
des Genusses sie ihm Offnen, sondern welcher Kreislauf, welches Ziel,
welche Entwiklung unter den Voélkern seinem Vaterlande angewiesen
ist. Nur wer diese ergreift, wirkt fiir sein Vaterland, wird ihm theuer
und verdient den Nahmen eines vaterlindischen Bilirgers. Was ist nun
das Vateriand? Nicht in dem Orte, worinn wir gebohren worden und er-
zogen sind, besteht ein menschliches Vaterland — Anhénglichkeit an ihre
Hdohle haben auch die Thiere — sondern es besteht in einem selbststin-
digen, in sich geschlossenen Volskdaseyn und Wirken, in der eigenthiim-
lichen Stellung, Wiirde und Bestimmung, die Geott einem jeden Volk
als solchem ertheilt hat. Der Ort, der sich von dem Geiste seiner Stifter
losreisst, reisst sich vom Vaterlande los. Die Person, die ihm entsagt und
zuwider handelt, tibt Verrath am Vaterlande!

Wir kennen nun des Schweizerbundes Wiirde und Bestimmung; um aber
danach zu leben und zu handeln, miissen wir auch einen lebendigen
Glauben an dieselben haben. Das Vertrauen zum Vaterlande, die Uber-
zeugung von der Mdoglichkeit seiner Wiederherstellung, das innigste Be-
wusstseyn, dass es in seiner Selbststidndigkeit erhalten, sich Zeit gemiiss
erneuern, hoher, herrlicher als das Land des Rechts und der Tugend sich
entwikeln soll, dieser Glaube ist unsere groisste Pflicht, denn er ist die
reine segnende Quelle, die uns allein zu jeder andern vaterldndischen
Gesinnung und That fihig macht! Doch nein, er ist keine Pflicht, er ist
die siisseste Freude, der glorreichste Vorzug, er ist das Leben einer
Schweizerseele, Was gidben Millionen Menschen darum, wenn sie ein
solches Vaterland glauben und es mit liebender Brust umfassen konnten?
Diess alles nur beherzigend und es tief in unsere Seele eingrabend
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konnen wir {iber das, was wir dem Vaterlande seyn sollen, liber unsere
Menschen- und Birger- und Schweizerpflichten nicht mehr im Dunkeln
sevn, Aber eins lasst uns ja nicht vergessen, dass es dabey nicht auf
einen Vaterlandsrausch, der verschlafen wird, ankémmt und angelegt
ist, o bey Gott nein! sondern auf eine anhaltende und dauernde, bil-
dende, bessernde Kraft und Anstrengung, auf einen Kampf, der nicht
minder nach innen als nach aussen, nicht weniger gegen uns selbst als
gegen andere in ndherem und weiterem Umkreise im ganzen Vaterlande
liebend gerichtet seyn muss, Gemeingeist aber ist denn auch heilige Be-
dingung alles durchgreifenden Fortschritts in Allem, und gewiss ein
untriglich Wahrzeichen von der sittlichen Tiichtigkeit eines Jeden.

Hort doch Johann v. Miller: «Ewig nothwendig ist in aller Erziehung,
in allen Eiden und offentlichen Vortrigen die Tilgung des Canfons-
geistes und Bildung gemeineidgendssischen Sinnes, dass jener als nied-
rig, dieser als edel, als die wahre Tugend, als das Hauptwahrzeichen
der Tauglichkeit fiir Geschifte und Wiirden allgemein erkannt wirde»
(Millers schweiz. Geschichte Thl. 4, Seite 93.) — kurz! sind wir nur fir
unsere Zeiten in jeder Riiksicht, was die Viter weiland fir ihre Zeiten
waren, so werden wir unsere Ehre und Selbststindigkeit aufrecht er-
halten und mehren.

Eins noch, Freunde, mocht’ ich Euch sagen: Um die Schweiz recht lieben
zu konnen, missen wir das Liebenswiirdige, das Gute, Schoéne, Grosse,
allgemein und rein Menschliche in derselben kennen lernen, sonderlich
die grossen und edlen Menschen, des Vaterlandes Zier und Grundsidulen,
die eigentlichen Leiter und Triger des Vaterlidndischen, wo sie auch
seyen, in der Bauernhiitte, im Studierzimmer; im 0&ffentlichen Leben
oder in der Hiuslichkeit — diese und was sonst das Vaterland Edels in
sich schliesst — das alles in Kenntniss zu bringen in allen Schweizer-
landen und Gauen, lasst uns gegenseitig erleichtern, einander briiderlich
die Hand dazu bietend in offentlichen und eigenen Geschiften tberall,
dann, o dann wird, muss aller engherzige Cantonsgeist auf immer
schwinden. Unser Sinn, der aufs Allgemeine und Grosse geht, wird sich
wahrlich nicht einpferchen lassen in die engen Cantonsmarken, Freund-
schaften werden entstehen, wie sie das Alterthum aufweist, dchte, ei-
gentliche, weil sie zu einem hohen und ewigen Zweke gestiftet wurden,
nicht zu Téindeleyen und Sinnesgenuss.

O mit welch’ freudiger Hoffnung umarme ich die Zukunft!

Wir haben die Ansprache Stdhlis nicht nur um ihrer selbst
willen wiedergegeben, sondern auch deshalb, weil sie uns zeigt,
dass dieser Theologiestudent und kiinftige Lehrer schon mit
zwanzig Jahren die Bestimmung zum Politiker in sich trug.
Durch die Pflege des vaterlidndischen Gedankens wurde der
Zofingerverein bahnbereitend fiir zahlreiche seiner Mitglieder.
Denn mehrere der Jiinglinge, die in erster Begeisterung als
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Griunder mitwirkten, spielten spiter eine bedeutende politische
Rolle, sei es in ihrem Heimatkanton, sei es in der Eidgenossen-
schaft. Wenn wir schon in unserer Arbeit tber »Stdhli als
Redaktor des ,Berner Volksfreunds’« ®) auf dessen Beziehungen
und Zusammenarbeit mit Médnnern wie Regierungsrat Fetsche-
rin oder Albert Bitzius (Jeremias Gotthelf) hinwiesen und
auch sein Wirken zugunsten einer bessern, strafferen Organi-
sation des Gesamtvaterlandes streiften, so geschah es damals
nur gestlitzt auf seine Tatigkeit, wie sie sich aktenmaéssig ver-
folgen liess. Die Wurzeln dieses nachdriicklichen Sich-Ein-
setzens filir eine neue Bundesverfassung liessen sich erst jetzt
blosslegen, nachdem inzwischen seine Beziehungen zum Zo-
fingerverein abgekliart werden konnten.

Die Tatsache von Stahlis Zugehorigkeit zu den Zofingern klart
jedoch auch einen Abschnitt in unserer Arbeit liber »Stéhli als
Lehrer«') auf, in dem gezeigt wurde, wie der junge Lehrer sich
allen Hindernissen zum Trotz dafiir einsetzte, dass in seiner
Vaterstadt Burgdorf das Schiilerturnen eingefiihrt wurde. Wohl
mogen die anlédsslich der Solennitidt durchgefiihrten Turnspiele
die erste Freude an korperlicher Ausbildung in ihm geweckt
haben, aber von einem regelrechten Turnunterricht war damals
noch nicht die Rede. Die eigentliche Anregung hiezu hat Stdhli
auch in seiner Studentenzeit empfangen.

Schon 1816 wurde in Bern eine »Vaterldndische Turngemeinde«
gegriindet, die, wie ihr Name sagt, einen ausgesprochen vater-
lindischen Charakter trug. Hier wurde in weit hoherem Masse
als in den mehr geselligen Bediirfnissen entsprungenen Zu-
sammenkiinften der Studenten der Sinn fiir das Vaterldndische
geweckt, und es ist daher begreiflich, dass gerade die Mitglieder
dieser Turngemeinde bei der Griindung des Zofingervereins
eine massgebende Rolle spielten. Wenn auch nicht nachgewie-
sen werden kann, dass Stdhli diesem Turnverein angehorte, so
berechtigt doch sein spéteres turnerisches Wirken zu der An-
nahme, dass dies der Fall war.")

Wir hitten erwartet, ein so reges Mitglied wie Stdhli bald auch
im Vorstand der Berner Zofinger zu finden. Doch suchen wir
vergebens nach diesbeziiglichen Anhaltspunkten. In den Mit-
gliederverzeichnissen kommt er noch 1821 vor. Ein weiterer
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liber die Lénder auf. Die Wahrheit erstand wieder unter den Vilkern
Hinweis auf ihn fehlt jedoch ginzlich. Dies ldsst sich damit
erkliaren, dass Stédhli seine Studien vorzeitig abbrechen musste,
um die Stelle an der Bilirgerschule in Burgdorf, an die er 1821
gewidhlt wurde, anzutreten. Wohl fuhr er noch regelmissig
nach Bern, bis er 1824 konsekriert wurde, und er wird diese
Aufenthalte in der Hauptstadt dazu beniitzt haben, um seine
Kommilitonen zu treffen, mit ihnen die Geselligkeit zu pflegen,
alte Freundschaften zu vertiefen und neue anzukniipfen. Aber
auf eine weitere Tatigkeit fiir den Verein, der ihm ans Herz
gewachsen war, musste er verzichten.''?)

Stihlis Tiétigkeit in Burgdorf.

Das Interesse fiir ¢ffentliche Angelegenheiten, das Stidhli als
Lehrer in Burgdorf bekundete, schlummerte bestimmt schon
im Jingling, der sich fiir die Griindung des Zofingervereins
einsetzte. Durch den hier gepflegten Gedankenaustausch wurde
dieses Interesse noch bedeutend geférdert, und wir gehen sicher
nicht fehl, wenn wir die mannigfache Tétigkeit, die er in seiner
Vaterstadt entfaltete, als die Frucht der im Kreise seiner Kom-
militonen genossenen Anregung und Schulung betrachten.

Wie wir frither ausgefiihrt haben *), war Stdhli in Burgdorf
1826 Gemeindeschreiber und Mitglied der Bilirgerannahme-
Kommission, widhrend ihn im néchsten Jahr das Vertrauen
seiner Mitbilirger in die Rechnungs-Revisions-Kommission, in
die Waisenhauskommission und in das Schulkomitee fiihrte.
Es gelang ihm also noch wéahrend der sogenannten Restau-
rationszeit, sich zum Nutzen seiner Vaterstadt zu betétigen.
Ob Stidhli sich aktiv an den entscheidenden Ereignissen be-
teiligte, die zum Sturz der alten Regierung fiihrten, lisst sich
nicht feststellen. Doch ist dies sehr wahrscheinlich, da er bald
nach dem Umsturz in Burgdorf eine fithrende Rolle zu spielen
beginnt.

Die einflussreiche Stellung, die sich Stdhli bald errang, diirfte
besonders deshalb mdglich geworden sein, weil die Briider
Schnell von 1831 an ihr politisches Interesse vorwiegend dem
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Kanton zuwandten und dadurch in ihrer Vaterstadt die Bahn
jingern Mitbiirgern frei gaben.

Noch wihrend mehr als einem Jahr nach der kantonalen Um-
gestaltung blieben in Burgdorf die Verhédltnisse unverdndert,
zweifellos ein Beweis dafiir, dass diese alles andere als uner-
traglich waren. Am 2. Mérz 1832 erschien jedoch G. F. Stidhli
vor dem Kleinen Rat und verlangte »angeblich im Namen
mehrerer anderer Biirger«, dass so bald als moglich die Ge-
meinde versammelt werde. Der Rat entsprach dem Begehren
und liess durch den Regierungs-Statthalter die Biirger auf-
bieten.")

In der auf den 19. Miarz 1832 einberufenen Gemeindeversamm-
lung wurde Stdhli mit 45 von 82 Stimmen zum Vizeprisidenten
gewidhlt. Es ist als ob er gefiirchtet hitte, durch dieses Amt,
mit dem er provisorisch bis zur Einfiihrung des neuen Kommu-
nal-Gesetzes betraut wurde, in seiner Bewegungsfreiheit ge-
hemmt zu sein ; denn er nahm die Wahl nur unter der Be-
dingung an, dass er in vorkommenden Féillen bei den Gemeinde-
versammlungen das Pridsidium einem andern tibertragen kénne
und dann gleich den Ubrigen Sitz und Stimme habe. Die ver-
sammelte Gemeinde entsprach diesem Begehren, und zwar wohl
um so bereitwilliger, als Ratherr Fromm die auf ihn gefallene
Wahl als provisorischer Vorsteher zuerst ausgeschlagen hatte
und sie wahrscheinlich erst annahm, als ihm in Stidhli ein zu-
verlissiger, tiichtiger Stellvertreter beigegeben wurde.™)

Die Neugestaltung der Gemeinde liess nicht lange auf sich
warten. Am 15. Mai 1832 erliess die Regierung ein Dekret, das
die Erneuerung aller Gemeindebehoérden verlangte. Auf »be-
sondere Veranlassung des Herrn Amtsverwesers« versammelte
sich am 11. Heumonat zum ersten Mal die Einwohnergemeinde
von Burgdorf. Wiahrend im Mérz 82 Bilirger dem Ruf des Statt-
halters gefolgt waren, erschienen diesmal nur 45 Mann. Die
Begeisterung uber die Abschaffung der alten Gemeindeordnung
und fiir die bevorstehende Reorganisation scheint demnach
nicht gross gewesen zu sein. Wahrend Stadtschreiber Johann
Ludwig Schnell zum Vorsteher der Gemeinde gewidhlt wurde,
bezeichneten 36 Stimmen Stéhli als seinen Stellvertreter.

Nach der Bestellung von weitern Behérden wurde die Organi-
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sations-Kommission ernannt. Ausser Stadtschreiber Schnell,
Amtsnotar Jung, Lehrer Aebi und Ratsherr und Negotiant
J. J. Flickiger gehorte auch Stdhli dieser Behorde an, die den
Auftrag erhielt, innert 14 Tagen die neue Verfassung auszu-
arbeiten.”) Zweifellos hat Stdhli bei deren Ausarbeitung rege
mitgewirkt ; denn der im Burgerarchiv erhaltene neunseitige
Entwurf weist mehrere ergianzende Notizen von seiner Hand
auf.")

Am 25. Juli 1832 lag der Entwurf gedruckt vor, und es konnte
mit der artikelweisen Beratung durch die Einwohnergemeinde
begonnen werden."”) Stadtschreiber Schnell muss zu dieser Zeit
sehr stark in Anspruch genommen worden sein ; denn obschon
er von der Versammlung als Prasident bestdtigt wurde, kam er
am selben Tage um Entlassung ein. An seine Stelle trat Stdhli,
der 20 von 30 Stimmen erhielt.”)

Inzwischen war dieser auch Mitglied des elfképfigen Gemeinde-
rates geworden. In der am 29. Juli 1832 stattfindenden Sitzung
wurde er nicht nur zu dessen Vizeprasidenten, sondern gleich-
zeitig auch in die Kommission fiir die Entwerfung der innern
Organisation gew#hlt.”)

Die Sachkenntnis und die unermiidliche Arbeitskraft, die Stdhli
in diesen Amtern bewies, veranlasste seine Mitbiirger, ihm noch
weitere Aufgaben zu tibertragen. Als der Gemeinderat die
Schulkommission neu bestellte, ernannte er auch Stdhli zu
einem der 6 Mitglieder. Da Amtsverweser Fromm befiirchtete,
als Schulprisident in eine »missliche Stellung« zu geraten, er-
suchte er schon nach wenigen Wochen um seine Entlassung.
Er verzichtete jedoch auf seinen Riicktritt, als der Gemeinderat
ihn entlastete und ihm als Stellvertreter und Vizeprasidenten
Stdhli zur Seite gab.™)

In dieser Funktion als Mitglied der Schulkommission befand
sich Stdhli unter den 5 Ausgezogenen des Stadtrates und der
Einwohnergemeinde, denen die Ubergabe der polizeilichen,
Kirchen- und Schulgegenstinde der Stadt an die Einwohner-
gemeinde oblag. Besonders die fiir die Einwohnergemeinde giin-
stige Regelung, wonach die Burgergemeinde ihr die Gebidude
fiir die Einwohnerschule bei billiger Schatzung zu 4 °/v Zins und
die »Beweglichkeiten« unentgeltlich {liberliess, diirfte nicht zu-
letzt das Verdienst Stiihlis sein.™)
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Infolge der Reorganisation der Gemeinde erwuchsen den Be-
horden immer neue Aufgaben, die mit Vorliebe Stdhli {iber-
tragen wurden. Er war es denn auch, der eigenhédndig die neue
Instruktion fiir den Feldmauser des Gemeindebezirkes Burgdorf
verfasste und einen Bericht iiber die im Oktober und November
1832 durchgefiihrten Schulbesuche abgab.”) Als Mitglied einer
speziellen Kommission wirkte er auch mit bei der Ausarbeitung
einer Instruktion fiir den Stadtschreiber.”)

Den Hohepunkt seiner Laufbahn im Dienste seiner Vaterstadt
erreichte Stdhli am 12. September 1832, das heisst am gleichen
Tage, da die Einwohnergemeindeversammlung die neue Ver-
fassung annahm und, gestlitzt auf diese, alle Amtsstellen neu
besetzte. Nachdem Stihli schon am 11. Juli zum Stellvertreter
des Gemeindevorstehers bestimmt worden war, ernannten ihn
seine Mitbilirger nun zum Préasidenten des Einwohnergemeinde-
rates. Ausserdem wurde er noch Vizepridsident der Bilirger-
gemeinde. Stdhli dankte fiir das ihm geschenkte Vertrauen,
erklédrte jedoch, in Bertlicksichtigung seiner Lage als Lehrer und
»in Erwagung der damit verkniipften Obliegenheiten« die Wahl
nicht annehmen zu koénnen. Die Versammlung anerkannte zwar
diese Griinde, bat ihn jedoch, das Présidium einstweilen zu
libernehmen.*)

Zu all dieser Téatigkeit kam schliesslich noch diejenige in der
Grossen Schulkommission, in die Stdhli am 30. Januar 1832
durch den Grossen Rat gewihlt worden war.”) Als tiichtiger
Schulmann war er hier bestimmt an seinem richtigen Platz,
konnte er doch beitragen, die Grundlage fiir das neue Schul-
gesetz des Kantons Bern schaffen zu helfen. Die Arbeit in dieser
Kommission musste ihm auch deshalb willkommen sein, weil
sie ihm Gelegenheit bot, regelmassig mit Mannern zusammen-
zukommen, die sich ebenfalls fiir das Schulwesen interessierten,
und die zum Teil Freunde und Studienkameraden waren ; so
Albert Bitzius in Litzelflih, Pfr. Langhans von Guttannen,
Helfer Rickli in Bern, der Professor flir Naturwissenschaften
Hans Schnell und die Lehrer Wehrli in Hofwil und Minder in
Bitterkinden. Trotzdem zodgerte Stdhli, die auf ihn gefallene
Wahl anzunehmen, und er teilte dem Kleinen Rat seine Be-
denken mit. Dieser vertraute darauf, dass Stidhli das ihm tber-
tragene Amt nur dann annehmen werde, wenn er dies ohne
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Benachteiligung seiner bisherigen Pflichten und ohne Ver-
letzung seiner »hierseitigen Instruktionen« tun kénne. Auf seine
Empfehlung erlaubte der Grosse Stadtrat, dem als oberste In-
stanz die Entscheidung zustand, die Annahme der Wahl. Stdhli
hatte dafiir zu sorgen, dass wiahrend seiner Abwesenheit seine
Schiiler durch einen andern Lehrer beaufsichtigt und beschif-
tigt wurden. Er erhielt darauf anstandslos und wiederholt Ur-
laub, um an den oft mehrtagigen Sitzungen der Grossen Schul-
kommission teilzunehmen.™)

Wie nicht anders zu erwarten ist, liess sich die vielfdltige Arbeit
Stahlis fiir das Wohl der Stadt Burgdorf nicht immer mit der-
jenigen als Lehrer vereinbaren. Als der Birgerrat ihn am
5. November 1832 wieder in mehrere Kommissionen wéihlte,
wies er seine Mitbilirger ausdriicklich darauf hin, »mit wie vie-
lerlei ungesuchten und mehr oder weniger in Anspruch nehmen-
den Obliegenheiten er in neuerer Zeit heimgesucht worden« sei.
Es konne dem Rat auch nicht entgehen, dass »Vieltuerei die
Kraft zersplittert«. Wenn man auf der einen Seite immerfort
auflade, ohne auf der andern zu erleichtern, so kénne am Ende
auch ein neuer Wagen oder ein junges Pferd zu bald unbrauch-
bar werden. Der Hauptgrund, warum er erklirte, die ihm neu
libertragenen Amter nicht annehmen zu kénnen, lag jedoch an-
derswo : Ausser vielen Freunden und Gonnern scheint Stdhli
in Burgdorf auch zahlreiche Gegner gehabt zu haben, die es sich
nicht entgehen liessen, an seinem recht unregelmaissig gewor-
denen Unterricht scharfe Kritik zu tiben. Er schrieb daher dem
Biirgerrat, es konne ihm nicht vorborgen sein, »mit welcher
Schirfe des teils gegriindeten, teils ungegriindeten Tadels« seine
politischen Feinde ihn verfolgten. Ohne einen bestimmten Aus-
spruch seiner vorgesetzten Behorde, durch den er »vor Fliegen,
Wespen und Schlangen gesichert wiirde«, miisse er es ablehnen,
in den neuen Kommissionen mitzuwirken. Die Herren wiirden
ihn verstehen, wenn sie »seine Schulpflicht, seine Schiiler, die
Eltern und den gehissigsten unter seinen Kollegen ins Auge
fassten und alles Alte und Neue« bedidchten.”)

Wenn Stihli tatsdchlich angegriffen worden war, so hatte er
anderseits das Recht, den Schutz der Behorden anzurufen, die
ihm unbedenklich immer neue Aufgaben iibertrugen. So erse-
hen wir aus seinem Schreiben an die Mitglieder der Einwohner-
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gemeinde, dass ihm der Gemeinderat einen speziellen Auftrag
betreffend die Verbesserung der Einwohnerschule erteilt hatte.
Er musste daher an der Versammlung der Einwohnergemeinde
vom 14. November 1832 nicht nur als deren Préasident teilneh-
men, sondern auch, um sich dieses Auftrages zu entledigen. Er
wies nachdriicklich auf die »delikate Beschaffenheit« seiner
Anstellung als Lehrer an der Biirgerschule hin und erklirte,
dass er der Gemeindeversammlung nicht ununterbrochen bei-
wohnen konne, da er von 2 bis 4 Uhr Schule halten miisse. Er
schloss mit den Worten : »Sie mégen bei diesem Anlass urteilen,
wie wohl es getan war, mich zum Préasidenten des Gemeinde-
rates von Burgdorf zu wéahlen.«™)

Deutlich ist hier herauszuspiiren, dass Stidhlis Schwierigkeiten
besonders daher entstanden, weil er als Lehrer an der Biirger-
schule seine Arbeitskraft auch noch der neu geschaffenen Ein-
wohnergemeinde zur Verfiligung stellte, die wohl nicht selten
in Gegensatz zur Blrgergemeinde trat. Seine Beanspruchung
als Vizeprasident dieser letzteren diirfte geringer gewesen sein.
Auch hatte er hier die Moglichkeit, die Versammlungen auf den
freien Samstag Nachmittag anzusetzen, wie dies am 24. Novem-
ber geschah, als er »auf Wunsch und Ansuchen mehrerer Biir-
ger und auf eigenen Antrieb die Blirgergemeinde noch vor der
Bern Messe« versammelte, um das Besoldungswesen, das Sepa-
rationswesen, den Waisenhausbau und noch mehr zur Sprache
zu bringen. «™)

Das oben erwihnte Gesuch Stdhlis um Entlastung kam dem
Biirgerrate nicht unerwartet. Bestimmt hatte er selbst schon
»unbeliebige Bemerkungen iiber Vernachlissigung der Schul-
reglemente« gehort. Er liess daher durch Johann Schnell der
Schulkommission erkldren, dass er unter keinen Umstidnden
zulassen werde, dass die Unterrichtsanstalt des Biirgervereins
unter irgend einem Zweige der ubrigen Gemeindeangelegen-
heiten zu leiden habe ! Er miisse zwar Stihlis tiatige Mitwirkung
zur Verbesserung des biirgerlichen Armenwesens dringend
wiinschen, werde jedoch dem in der Vervielfiltigung seiner
Pflichten liegenden Ubelstand in kiirzest mdéglicher Frist
abzuhelfen suchen. Er habe Stdhli sofort aus der Archiv- und
aus der Organisations-Kommission entlassen und die Armen-
Kommission ersucht, sich in Besorgung ihrer Angelegenheiten
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und in Ansetzung ihrer Sitzungen mdoglichst nach Stdhli zu
richten. Dieser sei zudem angewiesen worden, seine vorgesetzte
Behorde selbst aufmerksam zu machen, sobald ihm aus der
Kumulation seiner Beschiftigungen irgend welche Nachteile
fihlbar wiirden. Der Blirgerrat ersuche auch die Schulkommis-
sion, ihm ihre Bedenken iiber das bestehende Verhiltnis mitzu-
teilen. Im ubrigen wolle er Stdhli vor unverdienten Vorwirfen
sicherstellen.™)

WenigeTage darauf behandelte die Schulkommission das Schrei-
ben des Bilirgerrates. Sie beschloss, Stéhli zu entschuldigen,
wenn er sich gelegentlich durch einen Kollegen vertreten lasse,
aber nur dann, wenn keine Vertretung und keine Stunden-
anderung ohne Vorwissen der Kommission oder des Préasidenten
erfolge. Wenn sich Stdhli an diese Bedingung halte, wolle sie
es sich zur Pflicht machen, ihn gegen jeden Vorwurf zu ver-
teidigen. Um sich jedoch vor solchen zu sichern, gebe es kein
wirksameres Mittel als strenge Befolgung der Vorschriften des
Reglements und der Instruktionen, von denen Stidhli durchaus
nicht dispensiert werden konne. Wenn ihm eine Ausnahme vom
Reglement gestattet werde, so miisse dies durch Beschluss des
Biirgerrates erfolgen.”)

Die Antwort des Blirgerrates liess lingere Zeit auf sich warten,
so dass Stdahli annehmen musste, sie werde fiir ihn nicht giin-
stig ausfallen. Als daher die Versammlung der Einwohner-
gemeinde wieder einmal auf eine Zeit angesetzt wurde, da er
Schule halten sollte, erkliarte er kurzerhand, dass er verhindert
sei, ihr beizuwohnen.”)

Nachdem Stdhli endlich das Schreiben erhalten hatte, in dem
ihn der Biirgerrat seines Schutzes versicherte, erklirte er sich
bereit, die Wahl in zwei Kommissionen, wahrscheinlich in die
Armenkommission und in die Schulkommission, anzunehmen.
In Bezug auf seine Stellung als Vizeprisident beider Gemeinden
und als Vorsteher des Gemeinderates hielt er die Antwort
jedoch fiir so unbefriedigend, dass er »die Sache der Zeit an-
heim stellte, welche Griinde bringen konnte, deren Anfiihrung
er unterlasse«.”)

Stihli scheint bei der Ubergabe seines Schreibens diese unklare
Stelle noch ndher erldautert zu haben. Laut Manual erblickte
der Bilrgerrat darin eine versteckte Drohung Stdhlis, seine
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beiden Présidentenstellen niederzulegen. Auch scheint die Mit-
teilung, dass er an der am 14. Oktober stattfindenden Einwoh-
nergemeinde-Versammlung nicht erscheinen werde, einen ge-
wissen Eindruck gemacht zu haben ; denn der Rat dusserte den
Whunsch, er moge der Versammlung beiwohnen, da »seine Ge-
genwart dabei von grosser Wichtigkeit« sei. In diesem Wunsche
liege gleichzeitig die Dispensation von jeder andern Pflicht, von
welcher der Biirgerrat ihn dispensieren konne. Da der Préasident
beauftragt wurde, mit Stdhli noch personlich Riicksprache zu
nehmen, ist es wahrscheinlich, dass dieser dann doch an der
Versammlung teilnahm.™)

Nach der Durchfiihrung der Reorganisation des Gemeinde-
wesens der Stadt Burgdorf scheint fiir Stahli die Hochflut der
Arbeit abgenommen zu haben. Die Akten des folgenden Jahres
lassen wieder mehr seine Arbeit als Lehrer in den Vordergrund
treten. Als Nachfolger des 1830 verstorbenen Lehrers Hopf
war er Aktuar der Schulkommission und des Lehrerkollegiums,
woflr ihm der Bilirgerrat 1833 auf Empfehlung der Schulkom-
mission das bisher tibliche Honorar von L. 16 bewilligte.”)

Anlisslich der Aufhebung einer Lehrstelle der Bilirgerschule
wurde fiir die Facher Musik, Zeichnen, Schénschreiben und
Turnen eine neue Stelle geschaffen. Zusammen mit Lehrer
Funk erhielt Stdhli von der Schulkommission den Auftrag, ein
Gutachten hiertiber auszuarbeiten. Auch lud der Biirgerrat die
beiden Lehrer ein, an seiner Sitzung vom 19. Juli 1833 teil-
zunehmen, um als »mit dem Unterrichtswesen vertraute Ex-
perten« ihre Ansicht abzugeben.®)

In den Beratungen der beiden Schulkommissionen des Ein-
wohnergemeinderates und des Biirgerrates trat Stdhli dafiir ein,
dass an der Solennitétsfeier in der Kirche aus jeder Schule ein
Kind eine Oration halten solle.”)

In dieser Zeit wurden Stidhli noch weitere Aufgaben tlibertragen.
So musste er an sidmtlichen Versammlungen der Gemeinde
Pickigen teilnehmen, um dort die Interessen der Biirger-
gemeinde als Besitzerin des Bickigenhofes zu wahren. Auch
hatte er Rapport zu erstatten tiber eine Kirchgemeinde-
Versammlung in Kirchberg. Schliesslich erteilte ihm der Biir-
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gerrat noch den Auftrag, personlich in Bern eine Petition tiber
das Kommunalwesen einzureichen.™)

Der Umstand, dass Stéhli alle diese Pflichten liberbunden wur-
den, beweist zur Genilige, dass man seine Fihigkeiten hoch
schitzte. Der Biirgerrat wollte jedoch seiner Zufriedenheit auch
einen klingenden Ausdruck geben. Nachdem die Finanzkommis-
sion untersucht hatte, auf welche Weise Stdhli fiir seine Orga-
nisationsarbeiten honoriert werden konne, beschloss er, ihm fiir
die Redaktion der Verfassung der Biirgergemeinde eine Grati-
fikation von L. 32 zuzuerkennen. Auch gewihrte er ihm bereit-
willig gelegentliche Urlaube. Er hatte jeweilen nur dafiir zu
sorgen, dass sein Unterricht nicht darunter litt.™)

Obschon Stdhli als ordinierter Geistlicher der Vormundschafts-
pflicht enthoben gewesen wire, besorgte er doch die Vogtei sei-
ner drei ledigen Schwestern. Dagegen lehnte er es entschieden
ab, auch noch als Vogt eines gewissen Jakob Stéhli zu amten,
welches Amt ihm das Waisengericht auf dessen Wunsch {iber-
tragen wollte.”)

Wie schon im vergangenen Jahre, musste sich Stidhli auch 1833
wehren, dass ihm nicht zu viel aufgebtlirdet wurde. Die Notwen-
digkeit, ihn zu entlasten, sahen endlich auch einige seiner
Freunde ein. So wies Dr. Diir im Biirgerrat nachdrticklich dar-
auf hin, dass Stidhli durch seine Amter zu sehr in Anspruch
genommen wiirde und bald ermatten miisse, wenn man ihm
nicht etwas von seiner Last abnehme. Dies misste auch fiir die
Schule von Nutzen sein, da sich Stidhli dieser wieder mit grés-
serer Energie und mehr Eifer widmen konnte als bisher. Er
schlug daher eine Erleichterung Stéhlis vor, welcher Antrag der
Schulkommission zur Begutachtung tiberwiesen wurde.")

Bevor jedoch ein diesbeziiglicher Beschluss gefasst wurde, trat
ein wichtiges Ereignis ein, das Stihlis kiinftige Laufbahn we-
sentlich beeinflusste : Nachdem er in der Vorversammlung vom
14. Oktober 1833 zu einem der 20 Wahlménner des Amts-
bezirkes Burgdorf ernannt worden war,”) erfolgte am 20. No-
vember seine Wahl in den Grossen Rat.”). Schon drei Wochen
spater wurde er zum Mitglied des Erziehungs-Departementes
gewihlt.")
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Stahli war sich wohl bewusst, welche Schwierigkeiten seine
Wahl zur Folge haben konnte, und er zogerte daher mit der
Annahme des Mandates. Unter der Voraussetzung, dass er sich
durch ansténdige Stellvertreter ersetzen lasse, vertrat der Bur-
gerrat jedoch den Standpunkt, dass keine Bedenken obwalteten.
Geringfligige Riicksichten miissten den wichtigeren weichen,
die sich auf das Wohl des Vaterlandes bezogen.”)

Eine endgiiltige Befreiung von der Uberfiille der Gemeinde-
dmter und von seinem ihm anfénglich so lieben, zeitweise sicher
lastig gewordenen Lehramte brachte jedoch erst die anfangs
1834 erfolgte Wahl zum zweiten Ratsschreiber. Da
sich Stiahli dadurch die Moglichkeit bot, aus den engen und oft
beengenden Verhiltnissen der kleinen Stadt herauszukommen,
zogerte er hier keinen Augenblick. Schon am 31. Januar 1834
teilte er dem Biirgerrat die Wahl mit und bat um seine Entlas-
sung als Lehrer an der Biirgerschule. Gleichzeitig erklirte er
auch seinen Riicktritt als Vizeprisident der Gemeinde, als Pri-
sident des Gemeinderates, als Priasident der Armenkommission
und als Mitglied und Prisident der Schulkommission. Diese
Demissionen wurden mit Dank fiir die geleisteten Dienste und
in allen Ehren genehmigt. Der Biirgerrat fiihrte in seiner Ant-
wort an Stdhli aus, dass er es sehr bedauere, »auf seine direkte
Mitwirkung zum gedeihlichen Fortgang der hiesigen Gemeinde-
angelegenheiten« verzichten zu miissen. Er entlasse ihn aus der
Ueberzeugung heraus, dass er an seiner neuen Stelle dem
Vaterlande wesentliche Dienst leisten kénne. Er verdankte ihm
seine Bemithungen und Leistungen fiir das hiesige Schulwesen,
sowie fiir alle andern Zweige der biirgerlichen Administration
und ersuchte ihn, »in seinem kiinftigen Geschéftskreise ferner-
hin seine ausgezeichneten Eigenschaften auch zur Beférderung
des Gemeinwohles seines Heimatortes wirken zu lassen.«™)
Im Gemeinderat, wie auch in der Schul- und in der Armen-
kommission wurde Prof. Johann Schnell der Nachfolger Stihlis.
Von allen Aemtern in seiner Vaterstadt behielt Stihli einzig
dasjenige als Prédsident der Biirgergemeinde bei, das er bis zu
seinem Tode versah.”)

Der Umstand, dass Stidhli sein Amt als Ratsschreiber mitten im
Frihlingsquartal 1834 antreten musste, hiatte die Schulkommis-
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sion leicht in Verlegenheit bringen koénnen. Sie konnte jedoch
um so leichter dem sofortigen Wegzug ihres Lehrers zustimmen,
als dieser sich seit lingerer Zeit immer durch den gleichen
Stellvertreter, Lehrer Scholz aus Breslau, hatte vertreten las-
sen. Auf Stdhlis Empfehlung tlibertrug der Biirgerrat diesem
tiichtigen Schulmann den Unterricht vorldufig bis zum Friih-
jahr 1834. Die Schulkommission bewies ausserdem ihr Wohl-
wollen fiir den scheidenden Lehrer dadurch, dass sie ernsthaft
die Frage priifte, ob sein Stellvertreter nicht von der Biirger-
gemeinde bezahlt werden sollte, da doch Stdhli wahrend der
ganzen Zeit im Interesse der Stadt und des Staates titig gewe-
sen sei.”)

Der Biirgerrat bestand aus Mannern, die geleistete Arbeit zum
Wohle ihrer Stadt richtig zu werten wussten, und sie nicht,
gemiss dem Spruche vom »Undank der Republik«, als eine
Selbstverstiandlichkeit betrachteten. Er setzte eine Spezialkom-
mission ein, die priifen sollte, wie Stdhli fiir seine Dienste be-
lohnt werden konnte. Diese Kommission betonte, dass gemein-
niitzige Leistungen nicht einfach bezahlt werden kénnten, und
dass die »Zartheit solcher Verhiltnisse« »eine delikate Behand-
lung« verlangten. Obschon Stéhli auch materielle Opfer fiir
das gemeine Beste dargebracht habe, sollten diese nicht mit
Geld vergiitet werden. Es wurde daher beschlossen, ihm »als
Zeichen der Erkenntlichkeit« des Biirgerrates nebst einem ver-
bindlichen Schreiben ein »anstindiges Geschenk von einem
ehrenhaften Wert« zu iliberreichen. Die beiden Herren Dr. Diir
und Fliickiger, die mit der Auswahl betraut wurden, einigten
sich auf einen Schreibtisch im Werte von L. 80.—, der bei
Schreiner Grieb bestellt wurde. Dieses »Bureau« muss Stahli
erst nach lidngerer Zeit tUbergeben worden sein; denn sein
Dankschreiben wurde erst am 15. Mai 1835 im Biirgerrate ver-
lesen.")

Auch der Gemeinderat wollte in dieser Beziehung nicht zuriick-
stehen. Am 15. Mirz beschloss er, »der besonderen Verdienste,
welche sich der abgetretene Gemeind-Raths-Prisident, Herr
Stéhli, durch seine Bemiihungen fiir das hiesige Gemeindwesen
sowohl, als im besondern mittelst seiner vorziiglichen Ge-
schiftsfiihrung erworben, in dem Protokoll gebiihrende Ehren-
meldung zu thun«. Ausserdem sollte ihm auch noch eine Grati-
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fikation ausgerichtet werden. Die Festsetzung des Betrages und
die Auswahl des Geschenkes wurden den Herren Dr. Diir, Ge-
meinderat Kupferschmid und Sekretdr Schnell iiberlassen.™)

Es scheint jedoch, dass in dieser Behorde erbitterte Gegner
Stahlis sassen ; denn am 29. April 1834 wurde mit Mehrheit der
Stimmen beschlossen, die Beratung der Angelegenheit hinsicht-
lich der Bestimmung einer Gratifikation auf so lange zu ver-
schieben, bis durch das neue Reglement bestimmt sein werde,
inwiefern der Gemeinderat bei der Fassung des Beschlusses
vom 15. Mirz nach seiner Befugnis gehandelt habe.”) Dieser
Beschluss ist um so bemerkenswerter, als der Gemeinderat sonst
gar keine Bedenken gezeigt hatte, seinem Dank fiir geleistete
Dienste auch klingenden Ausdruck zu verleihen. So hatte er
kurz zuvor dem Polizeidiener »zur Ermunterung« eine Grati-
fikation von 20 Franken, Lehrer Wermuth eine solche von 40
Franken bewilligt und diesem gleichzeitig seinen Lohn um 100
Franken erhoht. Sogar der Wegknecht Niederhauser hatte »in
Berticksichtigung der besonderen Téitigkeit und des Fleisses«
fur das verflossene Jahr 32 Franken zugesprochen erhalten, die
ihm »mit einem Zeddel zu fernerer Ermunterung« durch das
Seckelmeisteramt zugeschickt wurden.”)

Stidhli als Ratsschreiber.

Wie sich aus den obigen Ausfiihrungen ergibt, war die Stellung
Stéhlis als Lehrer auf die Dauer unhaltbar, besonders auch, weil
er durch seine Amter den Gegnern immer neue Angriffspunkte
bot. Wir begreifen daher, dass er sich meldete, als die Stelle des
anfangs Dezember 1833 verstorbenen Ratsschreibers Wurstem-
berger zur Neubesetzung ausgeschrieben war. Seine Aussichten
waren gilinstig, da er mit den massgeblichen Personlichkeiten
der Berner Regierung bekannt oder gar befreundet war. Zudem
hatte er als Redaktor des ,Berner Volksfreunds’, als Mitglied
des Grossen Rates und des Erziehungs-Departementes sein Kon-
nen und seine politische Zuverldssigkeit schon zur Gentlige unter
Beweis gestellt. Wenn ihm vor andern Bewerbern der Vorzug
gegeben wurde,”) so war dies wahrscheinlich auch seiner ver-
wandtschaftlichen Beziehung zu der Familie Schnell zuzuschrei-
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ben. Wusste doch Karl Schnell, dass er von nun an einen ge-
treuen und bewihrten Verfechter seiner eigenen Ideen im
Berner Rathaus hatte.

Stihli dankte dem Regierungsrat in einem Schreiben fiir seine
Wahl. Sobald es ihm seine bisherigen Pflichten erlaubten, legte
er den Amtseid ab und trat sein Amt an.*)

An der Tatsache, dass die Burgdorfer Stdhli so viele Amter
libertragen hatten, erkennen wir, dass sie keinen Ueberfluss an
tiichtigen Leuten hatten, die sich fiir die Gemeindearbeiten eig-
neten und sich dafiir zur Verfiigung stellten. Dies war vor allem
darauf zuriickzufiihren, dass die Altgesinnten nicht mehr mit-
machten. Doppelt gross muss daher die Liicke gewesen sein, die
Stahli hinterliess. Seine Burgdorfer Freunde freuten sich jedoch
trotzdem uber sein neues Amt, bedeutete dieses doch unzwei-
felhaft ein Sprungbrett zu hoheren Wiirden.

Wenn Stéhli in seiner neuen Stelle eine Entlastung gegeniiber
seiner friiheren Tatigkeit erhofft hatte, tduschte er sich be-
stimmt. Denn fast taglich trat der Regierungsrat zu Sitzungen
zusammen, um seine dusserst zahlreichen Geschéafte zu erledi-
gen. Hiebei hatten die beiden Ratsschreiber die Protokolle zu
verfassen und die Manuale mit den Aufsétzen und Vortrigen zu
kollationieren, eine Arbeit, die méglichst rasch erledigt werden
musste. Diese Hauptpflicht war schon durch ein Dekret gere-
gelt, das am 5. Mérz 1832 erlassen worden war.”)

Besonders die an den Aufsidtzen und Vortriagen fiir den Regie-
rungsrat vorzunehmenden Korrekturen scheinen sowohl vom
Staatsschreiber als auch den beiden Ratsschreibern so griindlich
besorgt worden zu sein, dass sich Schultheiss von Tavel ver-
anlasst sah, ihnen neue Richtlinien zu erteilen.”) In seinen
»Weisungen betr. die Behandlung der Departements-Vortrége«
verlangte er, dass die Original-Aufsidtze »nicht durch Correk-
turen génzlich entstellt werden« durften. Verbesserungen soll-
ten kiinftig mit Bleistift statt mit Tinte vorgenommen werden.

Es scheint auch vorgekommen zu sein, dass die Ratsschreiber
die Erlasse des Regierungsrates etwas unsorgfiltig redigierten
und zu wenig streng unterschieden zwischen dem, was in der
Behorde verhandelt wurde und was vor die Offentlichkeit ge-
horte. Schultheiss von Tavel betonte daher in seinem erwéhn-
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ten Schreiben, dass es oft Sache des Taktes des funktionieren-
den Sekretidrs sei, zu entscheiden, was von dem Inhalte der
Vortriage in die Erlasse des Regierungsrates aufgenommen wer-
den konne und was nicht. Es sollte hierauf in Zukunft mehr
Riicksicht genommen werden.

Stahlis Tatigkeit als Ratsschreiber war durch das Amt bedingt.
Waéahrend sich jedoch in den Akten der meisten Departemente
keine Spuren von ihm finden, liegen in denjenigen des Innern
und der Erziehung *') verschiedene Schriftstiicke vor, die er ent-
weder selbst redigierte oder dann einfach unterzeichnete. Sie
betreffen vor allem die in einem »Anzug« Von Watt gegen die
Zunahme des Branntweintrinkens angeregte Erhohung der
Branntweinbesteuerung.

Daneben finden sich einige Schriftstiicke mit Vermerken Stihlis
zur Weiterleitung an die verschiedenen Departemente oder dann
redaktionelle Bereinigungen und Verbesserungen ausgehender
Schreiben. Da die Schrift Stdhlis sehr plump war, sehen die mit
seinen Erginzungen und Verbesserungen versehenen Schrift-
stiicke hdufig sehr unansehnlich aus. Es ist gut méglich, dass die
oben erwihnten Weisungen des Schultheissen von Tavel in er-
ster Linie fiir ihn galten.

An Vortragen an den Regierungsrat liegt von Stéhlis Hand nur
ein Schreiben vor, das er am 16. Oktober 1835 in seiner Funk-
tion als Préasident der Dotations-Kommission zu Gunsten des
Referenten dieser Kommission, Dr. Rheinwald, verfasste.
Wenn Stédhlis Tatigkeit in den Akten des Erziehungs-Departe-
ments deutlichere Spuren hinterlassen hat, so ist dies bestimmt
dem Umstande zuzuschreiben, dass er schon vor seiner Waht
zum Ratsschreiber Mitglied dieser Behorde war.™)

Die immer noch unfreundliche Einstellung einiger Geistlicher
der neuen Regierung gegeniiber mochte die Ursache sein, dass
sich der Regierungsrat ndher mit diesen Herren befasste und
nach Mitteln und Wegen suchte, um sie fiir ihre unloyale Hal-
tung irgendwie zu bestrafen. Eine solche Moglichkeit bestand
darin, die zum Teil sehr stattlichen Pfarrdominen zu schmai-
lern. Die Pfarrer sollten kiinftig nur noch so viel Land erhalten,
als ihr héuslicher Bedarf durchaus erforderte. Der Antrag des
Regierungsrates stiess in den Kreisen des Finanzdepartementes
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und desjenigen des Aussern auf Ablehnung. Das Erziehungs-
departement jedoch, das der Schulen wegen viel mit den Pfarr-
herren zusammenarbeiten musste und neben den treugesinnten
die widerspenstigen am besten hatte kennen lernen, sorgte da-
fiir, dass der Antrag des Regierungsrates ausgefiihrt wurde. Er
beauftragte Stdhli, zu untersuchen, wie grosse Doméinen den
Pfarrern tberlassen werden sollten.™)

Als die Pfarrstelle in Miinchenbuchsee vakant wurde, hatten
Stahli und sein Studienkamerad Reg.-Rat Fetscherin dem Er-
ziehungsdepartement fiir diese Pfarrei einen Geistlichen vor-
zuschlagen, und zwar einen solchen, der der dortigen Normal-
Anstalt glinstig gesinnt war.”) Wir erkennen daraus, dass die
Regierung den Einfluss der Pfarrherren in den Dérfern immer
noch sehr hoch einschéitzte, und dass sie daher nicht davor zu-
ruckschreckte, die Wahl vom politischen Standpunkte aus vor-
zunehmen.

Auf Empfehlung Stdhlis beschloss das Erziehungs-Departement,
ab Ende 1834 Verleger C. Langlois in Burgdorf alle Lehrer-
wahlen mitzuteilen, damit er sie in seinem ,Schulblatt’ ein-
riicken koénne. Gleichzeitig sollte Stdhli ein Exemplar dieser
Zeitschrift fiir das Departement abonnieren.”)

In der Gemeinde Jegenstorf befand sich damals das Schulhaus
in einem sehr schlechten baulichen Zustand. Als die massgeben-
den Dorfbehérden zogerten, dem Uebelstand abzuhelfen, regte
Stdhli an, dass ein Mitglied des Erziehungs-Departementes einen
Augenschein vornehmen sollte, wodurch die Gemeinde viel-
leicht am raschesten dazu gebracht werden konnte, ein neues
Schulhaus zu bauen. Er erhielt den Auftrag, selbst hinzufahren
und zu versuchen, durch Riicksprache mit den Behorden dem
lang gefiihlten und schon 6fters geriigten Mangel abzuhelfen.”)

Die Organisation und Fiihrung des Wiederholungskurses, der im
Sommer 1835 in Burgdorf stattfand, war vom Erziehungs-
Departement Stdhli libertragen worden. Gestlitzt auf diesen
Beschluss bestimmte dieser die Zuteilung der Facher. Wahrend
Sprachlehre und Erdkunde Lehrer Langenthal, Mathematik und
Zeichnen Friedrich Froebel, Gesang Helfer Miiller und Natur-
geschichte und Naturlehre Prof. Joh. Schnell iibertragen wur-
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den, sollten die Stunden fiir Religion und Geschichte von Pfarrer
Albert Bitzius in Liitzelfliih erteilt werden. Stdhli hatte also die
Gelegenheit benititzt, seinem Studien- und Zofingerfreund dieses
ihn sicher interessierende Wirkungsfeld zu erdffnen.

Im Einvernehmen mit Reg.-Statthalter Fromm in Burgdorf und
den Lehrern setzte Stidhli den Anfang des Kurses, die Art und
Weise der Anmeldung der Zdglinge, die Bedingungen zu deren
Aufnahme fest und erliess eine diesbeziigliche Bekannt-
machung.”)

Diese Burgdorfer Kurse — dem oben erwédhnten waren schon
deren zwei vorausgegangen — erregten das grosste Missfallen
Emanuel Fellenbergs, der sie in seinem ,Mitteilungsblatt fir
die Freunde der Schulverbesserung im Kanton Bern’ hiufig
kritisierte. Auch dieser dritte und letzte Kurs scheint den
»Stifter von Hofwil« in Harnisch gebracht zu haben. Unzwei-
felhaft geht auf ihn eine Einsendung im ,Schweizerischen
Beobachter’ vom 9. Juni 1835 zuriick, in der der Burgdorfer
Kurs auf das Heftigste angegriffen und getadelt wurde. Es hiess
darin : »Wehe der Frivolitit, die volksverderblichen Missbrauch
treibt mit dem Zutrauen, das der Behorde geschenkt worden
ist, die aufs gewissenhafteste fiir wihrschafte Volksbildung zu
sorgen hat. Es wire viel besser fiir die Urheber eines solchen
Verbrechens, es wiirde ihnen ein Miihlstein an den Hals gebun-
den, und sie wiirden in die Tiefe des Meeres versenkt«.

Es ist begreiflich, dass dieser Anwurf, der in erster Linie Stdhli
galt, im Erziehungs-Departement einige Aufregung verursachte.
Dieses hatte Lust, einen Presseprozess anzustrengen.”) Doch
scheint die Justizsektion des Justiz- und Polizei-Departements
davon abgesehen zu haben, denn als sich Helfer Miiller erkun-
digte, wie sich die Lehrer des Kurses zu verhalten hiétten,
wurde ihm der Rat erteilt, sie sollten den Artikel selbst be-
antworten.”)

Es wird daher nicht gerade eine freudige Stimmung geherrscht
haben, als der Kurs am 15. Juni 1835 im Schloss eréffnet wurde,
wobei Stidhli die Griisse des Erziehungs-Departementes iiber-
brachte und in dessen Namen die »geeigneten Ermahnungen
in Hinsicht der im Curse zu beobachtenden Disziplin« an die
Zoglinge richtete.”)
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Da sich zu jener Zeit das Schulwesen der Gemeinde Oberburg
nicht in gutem Zustande befand, erhielt Stdhli den Auftrag,
dartber zu berichten. *)

Recht unerfreulich miissen auch die Verhiltnisse an der Schule
zu Utzenstorf gewesen sein. Stahli wurde beauftragt, die zwi-
schen der Schulkommission und den beiden Lehrern Hodler
und Urwiler bestehenden Misshelligkeiten zu prifen und dar-
uber Bericht zu erstatten. Er untersuchte die Akten und, ge-
stiitzt auf seinen miindlichen Bericht, richtete das Erziehungs-
Departement ernste Riigen an die beiden Erzieher. Als sich
diese nicht unterzogen, bemiihte sich Stdhli, durch erneute
Vorstellungen zu bewirken, dass den behdrdlichen Verfiigun-
gen Folge geleistet wurde. Statt zu besinftigen, scheint dieser
Eingriff die Sache nur noch verschlimmert zu haben. Die
Lehrer miissen die reinsten Anarchisten und Atheisten gewe-
sen sein ; denn, wie Pfarrer Ludwig Fankhauser in seinem Be-
richt an das Erziehungs-Departement klagte, spotteten sie
»0ffentlich in den Wirtshdusern tiber Religionsgegenstinde, ja
liber Gottes Wort selbst«. Im Auftrag des Departements stellte
Stdhli hierliber eine Untersuchung an. Er muss dabei sehr
energisch verfahren sein; denn bald darauf meldete Pfarrer
Fankhauser, dass der erst 17—18 jihrige Urwiler »auf unan-
stdndige und trotzige Weise seine Entlassung genommen
habe«.”)

Unbestreitbar angenehmer war der Auftrag an Stdhli, zusam-
men mit Pfarrer Farschon von Wynigen am 25. Mai 1835 an
einem Gesangfest in Herzogenbuchsee teilzunehmen und den
verschiedenen Gesangvereinen zur Anschaffung von Musika-
lien »als Zeichen der Teilnahme des Erziehungs-Departementes«
L. 80 zu verteilen.”)

Des weitern ldsst sich noch feststellen, dass Stdhli das Regle-
ment iiber die fiir die Studenten der Theologie bestimmten
Alumnate und Mushafen-Stipendien zu revidieren hatte.
Gleichzeitig entwarf er ein allgemeines Reglement iiber Sti-
pendien, die fiir die Studierenden anderer Fakultiten bestimmt
waren. Ebenso befasste er sich mit der Festlegung und Benen-
nung der Schulkommissariate.”)

Ein interessanter Auftrag, der Stdhli vom Erziehungs-Departe-
ment erteilt wurde, war die Organisation einer literarischen
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Leseanstalt in Bern. Da jedoch die Arbeiten auf unerwartete
Schwierigkeiten stiessen und bedeutend grossere finanzielle
Aufwendungen erforderten, als der Regierungsrat vorgesehen
hatte, gingen die Vorbereitungen sehr langsam vonstatten. Der
Plan, in dem »literarischen Museum« einen Grundstock zu
einer neuen Zentralbibliothek zu legen, scheiterte schliesslich
nicht nur infolge des Todes von Stidhli, sondern auch infolge
mangelnden Interesses von Seiten der Offentlichkeit.”)

Stdahli als Grossrat.

Zweifellos hatte Stdhli regen Anteil an den politischen Ereig-
nissen genommen, die zum Sturz der patrizischen Regierung,
zur Wahl des Verfassungsrates und zur Begriindung des rege-
nerierten Staates Bern gefiihrt hatten. Anfinglich konnte er
seine Einstellung zu den Ereignissen sowohl in negativem
Sinne, gegen die ihm verhasste alte Regierung, wie auch in po-
sitivem Sinne, zu Gunsten der vom Berner Volke berufenen
reuen Regierung und der liberalen Verfassung durch das
Sprachrohr des ,Berner Volksfreunds’ kundgeben.”) Aber die
Maénner, die ihn hier als Verfechter ihrer Ideen schéitzen lern-
ten, sorgten dafiir, dass er bei der Gestaltung der Geschicke
des Berner Landes direkt mitwirken musste. Da er im Amt
Burgdorf nicht kandidiert hatte, wurde er von den Zweihun-
dert, den vom Volke gewidhlten Grossraten, auf die Liste der
von der Legislative zu berufenden vierzig Mitglieder gesetzt
und am 20. November 1833 mit 77 von 141 Stimmen ge-
wihlt.”) Gleichzeitig mit vier weitern neu eintretenden Gross-
riten legte er am 4. Dezember den Eid ab.™)

Wohl hat Stdhli nur kurze Zeit dieser Behorde angehort. Aber
er hat sich rege an den Verhandlungen beteiligt, und wenn
wir seine Voten und seine Diskussionsbeitrige verfolgen, er-
halten wir gleichzeitig ein Bild vom Werden und Wachsen des
neuen Staates. Wir erkennen, mit welchem Ernst die legis-
lative Behorde sich bemiihte, die zahlreichen, in der Gesetz-
gebung des Kantons klaffenden Liicken zu schliessen, und wie
sie sich bestrebte, den als richtig erkannten Weg zu gehen.
Haufig ist es wie ein Tasten ; denn die meisten der nun zu
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Gesetzgebern emporgestiegenen Biirger und Bauern besassen
noch keine diesbeziigliche Erfahrung. Dadurch, dass die mei-
sten Mitglieder aus den Kreisen des Patriziates die auf sie ge-
fallene Wahl abgelehnt hatten, hatten sie dem Grossen Rat
auch ihre staatsminnische Erfahrung und ihre Kenntnisse ent-
zogen. Wenn sich dies anfangs nachteilig bemerkbar machte,
so hatten sie ihren Zweck erreicht; denn viele von ihnen
hatten gehofft, dass ohne ihre Mithilfe der Staatswagen nicht
in Gang erhalten werden konne, und dass man daher bald
froh sein werde, ihnen wieder die Fiihrung zu {ibergeben.
Erstaunlich rasch fand sich jedoch der Rat mit der Tatsache
ab, auf sich selbst gestellt zu sein. Es ist begreiflich, dass dabei
die initiativen und gebildeten Grossrite, die mehrheitlich der
Schnell’schen Partei angehorten, einen unverhaltnismaéssig
grossen Einfluss errangen. Dieser verstirkte sich noch dadurch,
dass sie Minner wie Stéhli ins Parlament beriefen.

Die Ereignisse jener Zeit sind zwar hinlidnglich bekannt. Wenn
wir jedoch verfolgen, wann und wo Stdhli in die Verhandlun-
gen des Rates eingegriffen hat, erhalten wir von seinem Ge-
sichtspunkt aus einen unmittelbaren Einblick in die Entstehung
der neuen Gesetze.

Durch seine Tétigkeit als Redaktor und besonders durch die
von Karl Schnell gelieferten und regelméssig im ,Volksfreund’
ver6ffentlichten Berichte liber die Verhandlungen des Grossen
Rates war Stahli tiber die laufenden Geschiafte so genau orien-
tiert, dass er schon in der ersten Sitzung, an der er teilnahm, in
die Diskussion liber das Gemeindewesen eingreifen konnte. Er
wandte sich gegen die durch die Burgerversammlung gewdahl-
ten burgerlichen Schulrite, da diese nicht immer die klarste
Einsicht hitten. Er trat daher fiir die indirekte Wahl ein,
gleich wie Karl Schnell im Verfassungsrat eine solche des
Grossen Rates beflirwortet hatte. Sein Antrag wurde abge-
lehnt.”) Immerhin wurde die Bestimmung angenommen, dass
ein Minimum und Maximum der Zahl der Burgerrite festge-
legt werde. Stdhli begriisste dies deshalb, weil sonst leicht
Streitigkeiten und Zwist entstehen kénnten.™)

Wenn es darum ging, die verfassungsmassig festgelegten Rechte
des Grossen Rates zu schiitzen, trat Stahli energisch dafiir ein.
Obschon er zwar einsah, dass die Wahl eines Adjunktes des
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Staatsanwalts durch den Grossen Rat nicht eine ideale Losung
darstellte, da dieser keine Priifungen durchfiihren konnte, um
{estzustellen, ob der betreffende Beamte iiber geniigend Fach-
kenntnisse verfiigte, setzte er sich fiir den gesetzlichen Wahl-
modus ein, und zwar besonders »aus Griinden der Mensch-
lichkeit«.™)

Bei dieser Gelegenheit wies Stdhli auf den schleppenden Gang
der politischen Prozesse hin. Trotz dem darin enthaltenen Tadel
gegen das Obergericht lag es ihm fern, die nun eingefiihrte
Gewaltentrennung anzutasten. Dagegen forderte er den Grossen
Rat auf, eine Untersuchung des Justizwesens im allgemeinen
zu veranlassen.”™)

Ausser Stdhli scheint eine erhebliche Zahl der Grossrite mit
der Titigkeit des Obergerichtes nicht einverstanden gewesen
zu sein und vor allem befiirchtet zu haben, dass dieses durch
die altgesinnten Kreise der Hauptstadt beeinflusst sein konnte.
Daher wurde vorgeschlagen, das Obergericht aufs Land zu
verlegen, um es jeder Beeinflussung zu entziehen. Wie Stéhli
»frei, unverblimt und ehrlich« zugab, konnte eine Verlegung
des Obergerichts nur aus »politischen Riicksichten« erfolgen.
Er stimmte daher fiir Erheblichkeit des » Anzuges«, diese Frage
zu prufen, obschon er im Grunde gegen die Entfernung des
Obergerichtes war. Denn er wiinschte, dass die Hauptstadt
»gedeihen und blithen« mége, und dass von ihr die Kultur aus-
strahle »liber das ganze Land, wie es seit Jahrhunderten —
dankbar erkenne ich es an — der Fall gewesen ist«. ™) Bei der
hiufig betonten Abneigung Stdhlis gegen die immer noch stark
aristokratisch eingestellte Hauptstadt verdient dieser Aus-
spruch erwdhnt zu werden.

Wie schlecht Stidhli im allgemeinen auf die Burgerréite zu spre-
chen war, zeigt seine Stellungnahme in der Beratung der von
den Burgergemeinden zu behandelnden Gegenstinde. Wiahrend
er die Erwahnung der Stiftung von Armen-, Kranken-, Arbeits-
und Schulanstalten fir gerechtfertigt hielt, betrachtete er die
Erwiahnung von Stiftungen fiir Kirchen als tiberfliissig. Denn,
so fiihrte er aus, es gebe doch keine »eigene Religion fiir Bur-
ger, kein eigenes Sakrament, keine eigene Burgerandacht«, wie
tiberhaupt die Burger kaum im Interesse der Religion Kirchen
stiften wiirden.”)
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In der Sitzung vom 5. Dezember 1833 hatte Stdhli Gelegenheit,
sich fiir ein »Opfer« der zurlickgetretenen gniddigen Herren
einzusetzen. Notar Seiler von Interlaken hatte 1814 bei den
Oberliander Unruhen eine fithrende Rolle gespielt und sich da-
durch »den ganzen Hass der damaligen Gewaltherren aufge-
laden«. Er war am 30. August 1814 verbannt worden und hatte
siebzehn Jahre in sehr kiimmerlicher Lage im Ausland ver-
bracht, wie sich Stdhli anladsslich seines Auslandaufenthaltes
im Jahre 1827 selber hatte iliberzeugen konnen. Seiler war in
stindiger Angst gewesen, er konne verraten und ausgeliefert
werden. Stdhli empfahl dem Rat, zur Wiedergutmachung die-
ses Unrechts dem Manne sowohl eine Entschidigung wie eine
Anstellung zu bewilligen. Seiler erhielt denn auch 1200 Franken
zugesprochen, nachdem Flrsprecher Jaggi noch beigefiigt hatte,
dass dessen Streben immer patriotisch und auf Freiheit gerich-
tet gewesen sei, und dass er bei den »Sarner Umtrieben« von
Schwyz und Basel ungerufen und freiwillig herbeigeeilt sei,
um »mit Leib und Leben die neu erworbenen Giliter verteidigen
zu helfen«.™)

Wenn wir uns erinnern, wie warm sich Stdhli im ,Volksfreund’
fir die polnischen Fliichtlinge einsetzte,”) so werden wir uns
nicht wundern, dass er auch im Grossen Rat mit allem Nach-
druck zu ihren Gunsten und gegen ihre Ausweisung sprach.
Der Kanton Bern, dessen Name im Schweizerland einen guten
Klang habe, diirfe seine Ehre nicht durch die fremden Diplo-
maten beflecken lassen. Die Polen verdienten auch schon des-
halb unsere Freundschaft, weil eine Anzahl von ihnen sich
diese im Kampf der Landschaft gegen die Stadt Basel mit ihrem
Blute erkauft hétten. Stdhli stand mit seinem Votum auf Seite
von Johann Schnell, Karl Neuhaus und Regierungsrat Fet-
scherin, die sich auch gegen Engherzigkeit und fiir Gesetzlich-
keit einsetzten.

Der Antrag des Diplomatischen Departements, kiinftig den
Polen keine Unterstiitzung mehr zu bezahlen und ihnen nahe-
zulegen, die von Frankreich gestattete Durchreise nach Eng-
land, Algier oder Aegypten zu benliitzen, blieb bei der Abstim-
mung in Minderheit, nachdem sich auch noch Forstmeister
Kasthofer dagegen verwahrt hatte, dass die Schweizer die
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»gens d’armen« Europas sein sollten. Dagegen wurde Stihlis
Antrag angenommen, dass alle die Polen betreffenden Mass-
nahmen vorgingig der Behandlung im Grossen Rat durch eine
aus dessen Mitte zu ernennende Kommission beraten werden
sollten.”) Als die Polen sich zum Savoyerzug hatten verleiten
lassen, anderte sich jedoch mit der Einstellung des Grossen
Rates auch diejenige Stdhlis. Da er inzwischen das Amt des
zweiten Ratsschreibers angetreten hatte, fiel ihm sogar die
Aufgabe zu, den Vortrag des Regierungsrates in dieser Ange-
legenheit zu verfassen. Ausfiihrlich legte er die mit Frankreich
gefiihrten Verhandlungen dar und beantragte — wohl nicht
leichten Herzens — der Grosse Rat modge die vom Regierungs-
rat beschlossenen Massnahmen billigen, wonach diejenigen
politischen Fliichtlinge, welche am Einfall in Savoyen teilge-
nommen hatten, unverziiglich fortgewiesen werden sollten.™)

Wie oben ausgefiihrt wurde, war die straffere Organisation der
Eidgenossenschaft, die Ersetzung des Bundesvertrages von 1815
durch eine Verfassung, schon das Ziel der Jiinglinge, die den
Zofingerverein grindeten. ™) Diesem Grundsatz blieb Stahli
treu und verfocht ihn mit grossem Nachdruck, wo immer sich
ihm hiezu Gelegenheit bot. Energisch setzte er sich zu Gunsten
einer Bundesrevision ein, sobald sie im Grossen Rate zur
Sprache kam. Als am 21. Dezember 1833 dieses Traktandum
behandelt wurde und einige Konservative den 15er Vertrag
zu verteidigen suchten, ergriff Stihli das Wort. Er bezeichnete
die Bundes-Urkunde von 1815 als ein »ehrenrduberisches, frei-
heitsmorderisches, volksverriaterisches Aktenstiick, zusammen-
geflickt von unschweizerischen Junkern und Diplomaten«. Er
war Uberzeugt, dass das Schweizervolk etwas Besseres hervor-
bringen werde, und unterstiitzte daher auch den Antrag des
Diplomatischen Departements und des Regierungsrates, die
einen eidgenossischen Verfassungsrat vorschlugen. Er erblickte
darin die Moglichkeit, die mangelhafte Bundesakte, die »eine
Frucht eines heillosen Verrathes«, eine »Gnadengabe der Alli-
ierten« sei, zu beseitigen. Er wiirde dies um so mehr begriissen,
als der »schméhliche Fetzen Papier« nicht nur die Ehre un-
seres Volkes, sondern auch die Freiheit des Landes verletzt
habe.*) |
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Infolge der reaktiondren Opposition misslang 1833 die geplante
Revision. Dies scheint Stdhli gehorig erntichtert zu haben.
Denn als zwei Jahre spéater, anlidsslich der Beratung der In-
struktion fiir die bernischen Tagsatzungsabgeordneten, die
Frage der Bundesrevision erneut zur Sprache kam, erklirte
er, er sei von jeher {iiberzeugt gewesen, dass ein Verfas-
sungsrat unpraktisch sei. An allen Volksversammlungen, de-
nen er beigewohnt habe, habe er diesen Standpunkt vertreten
und andere Wege vorgeschlagen, die jedoch nicht gefallen
hatten. Er bezweifelte, dass innert 20 Jahren »ein Jota« am
Bunde gedndert werde; denn eine partielle Revision tauge
nichts, und eine totale wiirde nicht erreicht. Er hielt dafiir, dass
eine freie Presse, verbesserte Erziehungsanstalten, Hochschu-
len und neue Verkehrswege erfolgreicher vorarbeiten wiirden
als die besten Instruktionen ; denn solange jeder, der nicht seit
Generationen in einem Ort eingebiirgert sei, als Fremder gelte,
werde man nicht zu einer Verschmelzung wichtiger Lebens-
fragen kommen. Zu diesem engeren Bund seien wir noch nicht
aufgekldart genug.”) Es ist bemerkenswert, wie klar Stiahli die
damaligen Verhéltnisse beurteilte.

Die Spannung, die seit dem Umsturz und dem Riicktritt der
alten Regierung zwischen den Liberalen und den Patriziern
bestand, war durch die sogenannte Erlacherhof-Verschwoérung
in hohem Masse verschédrft worden. Die Verhaftung der Sieb-
nerkommission, zu der die Regierung schritt, um die Urheber
des Komplotts unschidlich zu machen, steigerte die feindselige
Stimmung noch mehr, und zwar deshalb, weil die Anhinger
der alten Ordnung iiberzeugt waren, dass diese Verhaftung zu
Unrecht erfolgt war. In seiner Schrift »Die Vertheidigung der
Siebner-Kommission des Stadtrathes« trat Lehenskommissar
Wyss nicht nur fiir die Verhafteten ein, sondern bezichtigte
darin die neue Regierung der »Eidesbriichigkeit gegen die Ver-
fassung, schlechter Absichten, kurz alles dessen, was zur Tyran-
nei fiihren und unserem Lande zum Verderben gereichen
miisse«. Obschon der Regierungsrat — wenigstens damals
noch — sich strikte davor hiitete, die Pressefreiheit anzutasten,
um nicht eines der wichtigsten der neu errungenen Volksrechte
zu verletzen, beantragte doch Regierungsrat Karl Schnell die
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Abberufung von Wyss ; denn das Pressegesetz sei dazu da, dass
sich der Regierungsrat gegen Missbriauche der Presse schiitzen
konne. Als der Regierungsrat Karl Schnell einhellig unter-
stitzte und im Grossen Rat den Antrag auf Abberufung stellte,
wagte es Grossrat Stettler, dagegen Einspruch zu erheben. Er
beging dabei jedoch die Unvorsichtigkeit, daran zu erinnern,
welchen Unwillen seinerzeit die Abberufung von Lehrer Ziegler
erregt hatte. Nun erst griff Stihli in die Diskussion ein. Es war
ihm ein Leichtes, den Angriff Stettlers zu entkriften, da er
wohl besser als die meisten Grossriate den genauen Sachverhalt
kannte. Er fiihrte aus, dass Ziegler sich gegen das Schulregle-
ment der damaligen Curatel vergangen habe, indem er sich da-
gegen wehrte, dass »die Kinder aus den mindern Klassen und
vom Lande« von den geistlichen und den héheren Staats-
beamtungen abgehalten wiirden. Ziegler habe den Ausspruch
gewagt : Wenn dieser Geist zur Zeit Christi und der Reforma-
toren geherrscht hitte, so wire weder Christus, noch Zwingli,
noch Luther zu lehren erlaubt worden, da sie nicht aus vor-
nehmen oder gut biirgerlichen Familien gestammt hitten. Da-
raufhin sei Ziegler durch »rohen Machtbeschluss« abgesetzt
worden. Stdhli tadelte die alte Regierung nicht, da sie in ihrem
Sinne recht gehabt und mit Konsequenz gehandelt habe. Aber
nicht minder war er der Ansicht, dass die jetzige Regierung
alle »Hemmschuhe« wegreisse. Er unterstiitzte daher den An-
trag Schnells auf Abberufung von Wyss. Schultheiss Tscharner
versuchte noch, diesen zu retten, indem er ausfiihrte, dass er
in seinem Amte seine Pflichten erfiillt und sich durch seine
Tatigkeit und seine Fiahigkeiten allgemeine Zufriedenheit er-
worben habe. Aber unter den damaligen Verhédltnissen war —
wie auch zu andern Zeiten — politische Gesinnung massgeben-
der als berufliche Tiichtigkeit, und daher beschloss der Grosse
Rat mit 96 gegen 4 Stimmen die Abberufung.®)

Anlésslich der Diskussion iiber die Aufhebung der Standes-
Compagnie stellte Stidhli in der Sitzung des 18. November 1834
aus politischen und polizeilichen Griinden den Antrag, es mochte
untersucht werden, »ob und welche Verbesserungen in der
Polizei der Hauptsadt eingefiihrt werden koénnten«.™) Er trat
noch wiederholt auf diesen Gegenstand ein, weil ihm Klagen
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uber die Organisation des Polizeikorps der Hauptstadt zuge-
kommen waren. Da sich gerade hier »die meisten in polizei-
licher Hinsicht gefdhrlichen Stoffe« sammelten, hielt er es fiir
angebracht, aus dlteren Méannern ein neues Polizeikorps zu bil-
den, in dem es eine Ehre wire, zu dienen. Der Vorschlag fand
die Billigung der Mehrheit des Rates und Stdhlis »Anzug«
wurde erheblich erklirt.™)

Ebenso reformbediirftig wie das Polizeiwesen war auch das
Militdrwesen der Republik Bern. In weiten Kreisen Berns
herrschte zwar die Meinung vor, es sollte mit der Ausarbeitung
einer neuen Militdarverfassung zugewartet werden, bis eine eid-
genossische Kriegsverfassung geschaffen werden koénne. Unter
dem Eindruck des Misslingens der Bundesrevision vertrat je-
doch Stéhli den Standpunkt, dass man die Neuordnung des
Militdrwesens unmoglich so lange hinausschieben kénne. Der
Kanton Bern habe auch nicht die Verwirklichung des neuen
Schweizerbundes abgewartet, um sich eine neue Kantons-
verfassung zu geben. Er legte dar, dass durch die bisherige
Militdrordnung Tausende beglinstigt und Tausende anderer be-
drickt worden seien. Nur die drmeren Leute hitten dienen
miissen. Weder die Verfassung noch die Ubergangsgesetze
wollten solche Ungerechtigkeiten, und es sei daher heilige
Pflicht des Grossen Rates, diesen »schandlichen Missbrauchen«
abzuhelfen. Er hielt eine neue Organisation schon deshalb fiir
dringend notwendig, weil bisher oft viel zu junge, nicht ein-
mal majorenne Offiziere bedeutend &ltere Leute befehligt
hitten, was zu hiufigen Insubordinationen gefiihrt habe.
Von einer eidgenossischen Kriegsverfassung erwartete Stéhli
nicht viel Gutes. »Da behiite uns Gott vor !« rief er aus. »Wenn
die dunkle, unwissende Bevolkerung der Schweiz gleich viel
Recht hat wie die aufgeklarte Bevolkerung, und erstere der
letztern das Gesetz machen kann, so begehre ich keine zentrali-
sierte Militdrverfassung.« Er wies auf andere regenerierte Kan-
tone wie St. Gallen, Ziirich, Waadt, Thurgau usw. hin, die sich
beeilt hatten, ihr »aristokratisch geordnetes Militdirwesen in ein
demokratisches umzuwandeln«, und beschwor daher den
Grossen Rat, auf die Beratung des neuen Militdrgesetzes ein-
zutreten.”)
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Im Laufe der Verhandlungen setzte sich Stdhli wiederholt fiir
redaktionelle Verbesserungen des Entwurfes ein. Als die Be-
soldungen der Offiziere beraten wurden, fanden einige Redner
die Ansadtze von Fr. 4000.— fiir den Oberstmilizinspektor und
von Fr. 3000.— fiir den Oberinstruktor zu hoch. Da wies
Stahli auf die Gehidlter der Hochschulprofessoren hin, die,
ohne die Kollegiengelder zu rechnen, sich bis auf Fr. 3000.—
beliefen ; und dabei hétten die Professoren keine sogenannten
Ehrenausgaben. Er betonte, dass ihm der Oberstmilizinspektor
so wichtig sei wie ein Professor, denn der Mann, der der ganzen
bernischen Armee vorstehen solle, diirfe kein blosser Routinier,
sondern er miisse ein Mann von grosser wissenschaftlicher Bil-
dung sein. Um das fiir anstdndige Besoldungen noétige Geld zu
erhalten, schlug er vor, an den »militdrischen Zierathen« zu
sparen und die unniitzen Eintagsmusterungen zu unterlassen.”)
Im Laufe der Beratung stellte Forstmeister Kasthofer den An-
trag, dass die Rekrutenschule neben einer rein militdrischen
auch eine turnerische Ausbildung vermitteln, und dass den
jungen Leuten auch geistige Nahrung, ndmlich vaterlédndische
Geschichte geboten werden sollte. Diesen Vorschlag unter-
stlitzte Stahli wirmstens, da auf diese Weise die Jungen eine
bessere Anregung aus der Rekrutenschule mit nach Hause ndh-
men als bisher. Mit allen gegen eine Stimme nahm der Rat den
Antrag Kasthofers an. Dagegen lehnte er denjenigen Stihlis ab,
wonach die Hauptstadt fiir das Privileg, dass jéhrlich 2400 Re-
kruten dort ausgebildet und ihr damit Verdienstmoglichkeiten
von Fr. 30 000.— bis 40 000.— geboten wiirden, irgend ein
Aequivalent leisten sollte. **)

Dem Plan, an den sogenannten Ubungslagern keinen Sold aus-
zubezahlen, trat Stédhli mit der Begriindung entgegen, dass fiir
den armen Mann eine Abwesenheit von acht Tagen von seinen
hauslichen Pflichten ohnehin ein grosses Opfer bedeute. Er bat
daher den Rat, auf die drmere Klasse vermehrte Riicksicht zu
nehmen.”)

Anlésslich der Beratung -der Organisation des Diplomatischen
Departements ist das Bestreben erkennbar, zu verhiiten, dass
diesem Kompetenzen eingerdumt wurden, die an diejenigen der
aristokratischen Regierung erinnerten. Artikel 2 bestimmte
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daher, dass das Departement »in allen Beziehungen keine Vor-
kehren treffen dirfe«. Als sich Stihli gegen diese, fiir den ber-
nischen »Aussenminister« listige, allzu enge Schranke wandte,
musste er sich von Regierungsrat Vautrey sagen lassen, dass
diese Stellungnahme gerade bei ihm befremdend wirke, der sich
doch sonst »stets zu liberalen, selbst radikalen Grundsidtzen
bekannt« habe, widhrend er nun fiir Vollmachten eintrete, durch
die der alte Geheime Rat wieder geschaffen wiirde.”)

Trotz dieses Angriffes wagte es Stdhli noch ein anderes Mal, die
allzusehr liberwuchernden Volksrechte zu beschridnken. In sei-
ner Funktion als Mitglied der Bittschriften-Kommission, in die
er am 18. Dezember 1834 gewihlt worden war, bekidmpfte er
den Ubelstand, dass Bittschriften der Vollziehungsbehoérde zu-
geschickt werden konnten, bevor der Grosse Rat sie erheblich
erkldrt hatte, und dass solche vor diesem verlesen wurden,
bevor man ihren Inhalt genau kannte. Die von ihm wvorge-
schlagene Statuierung in bezug auf die Bittschriften wurde von
verschiedenen Rednern wie Schoni von Biel und Emanuel von
Fellenberg heftig bekdmpft, da sie eine Gefdhrdung des »kost-
lichen Petitionsrechts« darstelle. Da jedoch auch Karl Schnell
fiir den Antrag Stdhlis eintrat, wurde dieser mit grosser Mehr-
heit erheblich erklart.”)

Bei der Beratung des Budgets des Erziehungs-Departements
wurde diesem der Vorwurf gemacht, dass es die Primarschule
gegeniiber der Hochschule vernachlidssige. Als Mitglied dieses
Departements lehnte Stéhli energisch die Behauptung einer
Benachteiligung der Primarschule ab. Dabei wies er auf den
wesentlichen Unterschied zwischen den beiden Schulen hin.
Die Primarschule sei vorldufig noch Sache der Gemeinden,
wihrend die Hochschule eine Zentralanstalt des Staates sei.
Eine Uebernahme der ersteren durch den Kanton sei vorliaufig
ausgeschlossen. Er trat auch der Auffassung entgegen, die
Hochschule sei nur fiir die Reichen da. Wenn sie gute Pfarrer,
Rechtsanwiilte, Arzte und Beamte heranbilde, habe das ganze
Volk unmittelbaren Nutzen daran.

Stdhli betrachtete es als einen empfindlichen Nachteil, dass
Bern nicht, wie andere Kantone, eine Zentralbibliothek besass,
und dass die Professoren und Studenten der Hochschule daher

48



genotigt waren, die den Burgern gehorende Stadtbibliothek zu
beniitzen. Der Staat hatte diese Vergiinstigung durch Gewéah-
rung eines jiahrlichen Beitrages von Fr. 1600.— aus der Staats-
kasse erwirkt. Stdhli trat fiir Streichung dieses Betrages ein
und befiirwortete die Griindung einer Kantonsbibliothek. Er
wurde hierin von Karl Schnell unterstiitzt. Der Antrag, der
Stadtbibliothek den staatlichen Beitrag nicht mehr auszurich-
ten, wurde jedoch von mehreren Rednern wie Grossrat Stettler,
Regierungsrat Fetscherin und Emanuel von Fellenberg ener-
gisch bekdmpft, da die Hochschule darunter leiden wiirde. In
der Abstimmung blieben Stdhli und Schnell in der Minder-
heit.”)

Wie unerbittlich der Gegensatz zwischen Stdhli und Fellenberg
war, haben wir schon an anderer Stelle ausgefiihrt.”) Da dieser
Streit seine Schatten bis ins bernische Parlament hineinwarf,
sei auch hier noch rasch darauf eingetreten.

Das in Miinchenbuchsee ins Leben gerufene Lehrerseminar war
der Liebling des bernischen Erziehungsdirektors Carl Neuhaus
und der meisten Mitglieder des Erziehungs-Departements ; er-
blickten sie doch darin den Ort, von dem die Erneuerung des
bernischen Schulwesens ausgehen sollte. Doppelt empfind-
lich waren sie daher, als Fellenberg in gehissiger Art gegen
diese Anstalt loszog und erklirte, die Erweckung des Geistes
im Volke sei »in einem unbegreiflichen Grade vernachléssigt«
worden, und die gesamte Volksbildung werde »geradezu im
Gegensatz von dem, was hitte geschehen sollen, geleitet«. Man
befinde sich auf Irrwegen, mache Fehlgriffe, die Schullehrer
seien »unter aller Kritik«, sie wiirden nur »mechanisch abge-
richtet« und man lasse sie in »Gemeinheit versinkenc. ®°)

So zurilickhaltend Stéhli in den bisherigen Verhandlungen ge-
blieben war, so hemmungslos griff er nun ein, um mit seinem
Gegner, den er auch schon im ,Berner Volksfreund’ angegriffen
hatte, abzurechnen. Schroff wies er die Behauptung Fellenbergs
zuriick, das Erziehungs-Departement trachte »wissentlich und
mit Kenntnis des Bessern nach der Verdummung des Volkes«.
Den Vorwurf, dass es »nur materiell fiir das Erziehungswesen
gesorgt« habe, entkriftete er durch die Feststellung, dass das
Departement fiir den Bau von Schulhdusern an Stelle der
»wahren Schweinestidlle« von Schulstuben, fiir Blicher, Tafeln,
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fiir die zum Ndhen und »Lismen« nétigen Stoffe sorge. Wenn
dies auch materielle Massnahmen seien, verdiene es doch nicht
boshafte Bemerkungen. Hierauf brandmarkte Stdhli auch die
»lieblosen und giftigen« Berichte, die Fellenberg iiber die Burg-
dorfer Wiederholungskurse und iliber das Lehrerseminar in
Miinchenbuchsee ins Volk warf. Bei all seinen wiederholten Be-
suchen in Miinchenbuchsee habe er nichts von der »allernied-
rigsten Gemeinheit« gesehen, die dort herrsche, sondern sich
Uber das Tiichtige gefreut, das dort geleistet worden sei.
Wenigstens lasse man dort »die Zoglinge nicht mit Reitgerten
abpeitschen« und »von Knechten priigeln« oder »ihnen ins Ge-
sicht speien«. Eine derart heftige Reaktion hatte wohl Fellen-
berg selbst nicht erwartet. Er verzichtete darauf, zu versuchen,
Stahlis fiir ihn sehr peinliche Behauptung zu entkriften, ja er
blieb sogar den beiden nichsten Sitzungen des Rates fern. Im-
merhin sandte er »gewisse Erkldrungen iiber ein Mitglied des
Erziehungsdepartements« an den Landammann, die dieser je-
doch, »zur Vermeidung unangenehmer Eriérterungen«, dem be-
treffenden Mitgliede privatim mitteilte. Fellenberg, der sich im-
mer wieder als den einzigen Sachverstindigen in Erziehungs-
angelegenheiten darstellte, hatte damit eine schwere Abfuhr
erlitten, fiir die er sich jedoch bald riachen konnte. ***) Dass iibri-
gens seine Vorwiirfe, das Departement sorge ungeniigend fiir die
Schulen, nicht stichhaltig waren, beweist der Umstand, dass
dieses in Erwartung des neuen Schulgesetzes einen vermehrten
Kredit von Fr. 60 000.— forderte, den ihm der Rat, trotz Ab-
raten von Finanzminister von Jenner, mit 75 gegen 26 Stimmen
bewilligte."™)

Der im Februar 1835 vom Erziehungsdepartement vorgelegte
Entwurf eines Primarschulgesetzes war zum grossen Teil das
Werk der grossen Landschulkommission, der Stdhli 1832 und
1833 auch angehort hatte. Dieser hatte selber bei dessen Aus-
arbeitung mitgeholfen und iiberliess daher die Verteidigung des
ihm sehr am Herzen liegenden Gesetzes dem gewandten Be-
richterstatter Regierungsrat Neuhaus. Immerhin griff er mehr-
fach in die Diskussion ein.

In gewissen Kreisen bestand die Tendenz, das gesamte Schul-
wesen, d. h. besonders auch die Primarschulen in erhéhtem
Masse dem Staate zu unterstellen. Stédhli dagegen vertrat die
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Ansicht, dieses sei vor allem Sache der Gemeinden, denen man
moglichst weitgehende Befugnisse hieflir einrdumen misse. '%%)
Fast unglaublich erscheint es, dass der Vorschlag gemacht
wurde, schon vierjahrige Kinder in die Schule aufzunehmen.
Stdhli verwahrte sich energisch dagegen, da der Lehrer nicht
dazu da sei, die Kinder zu »gaumen«. Uberdies seien bei Schu-
len von 100, 200 oder gar 300 Kindern die Klassen ohnehin
immer tberfillt, so dass man unmdoglich so kleine aufnehmen
koénne.'”)

Um jeder Willkiir der Priifungen vorzubeugen, empfahl Stahli
deren Offentlichkeit. Auch trat er dem Antrag entgegen, die
jungen Lehrer, die die Priifungen bestanden hétten, zu klassi-
fizieren. Die Hauptsache sei — so fithrte er aus — den Schul-
lehrerstand so zu stellen, dass sich die jungen Leute zu diesem
Berufe driangten. Auf diese Weise konne man schon bei der
ersten Priifung eine strenge Auslese treffen.™)

Im Laufe der Beratung schlug Stidhli auch vor, dass sich die
Lehrer alle sechs Jahre einer Priifung unterziehen sollten. Sein
Antrag wurde jedoch abgelehnt. Das gleiche Schicksal erlitt sein
weiterer Vorschlag, dem Staat in den Gemeinden, in denen er
iie Schulen mit Geldbeitrigen unterstiitze, auf die Lehrerwahl
massgebenden Einfluss einzuriumen. Es ist eigenartig, dass ein
solcher Antrag von Stdhli ausging, der doch sonst jede Gelegen-
heit benlitzte, um die Selbstindigkeit der Gemeinden dem
Staate gegentiber zu stirken.

Bei der Beratung der Vorschrift, dass sich die Lehrer nach
Ablauf ihrer sechsjdhrigen Amtsperiode einer Wiederwahl zu
unterziehen hétten, spiirt man aus dem Gang der Verhand-
lungen die Befiirchtung, zu strenge Bestimmungen koénnten
fahige Méanner davon abhalten, sich dem Lehrerberufe zuzu-
wenden. Stdhli lehnte diese Bestimmung ab, indem er ausfiihrte,
man diirfe die Lehrer nicht behandeln wie Knechte, die man
nach Belieben fortschicken koénne ; das wire kein Mittel zur
Beforderung der Volksbildung. Trotzdem wurde die periodische
Wiederwahl mit einer Mehrheit von sechs Stimmen gut-
geheissen.'”)

Der Paragraph, der den Lehrern vorschrieb, nie in der Leiden-
schaft zu strafen, rief einer lingern Diskussion, in deren Ver-
lauf sich mehrere Redner fiir génzliche Abschaffung der Kor-
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perstrafe einsetzten. Stdhli bezeichnete diesen Gegenstand als
eine der »allerschwierigsten, wichtigsten piddagogischen Fra-
gen«. Er bezweifelte, dass der Grosse Rat kompetent sei, hier-
tiber zu entscheiden. Er fiihrte aus, dass er selbstverstidndlich
gegen eine barbarische Behandlung der Kinder, gegen in Zorn
und Unmut ausgeteilte Schlige sei, die dem physischen Wohl-
sein der Kinder und ihren intellektuellen Fahigkeiten schaden
konnten ; ihm personlich sei jedes Schlagen zuwider, und er
betrachte jeden Lehrer, der vorzugsweise dazu seine Zuflucht
nehmen miisse, als einen schlechten Erzieher. Trotzdem halte er
ein Verbot der Korperstrafe fiir unausfiihrbar, damit nicht ein
Lehrer, der durch seine Kinder zum Zorn gereizt worden sei,
durch eine auch nur leichte Korperstrafe gegen ein Gesetz der
obersten Landesbehorde verstosse. — Nachdem sich auch noch
die Regierungsrite Schneider und Neuhaus gegen ein sol-
ches Verbot ausgesprochen hatten, lehnte der Rat diesen
Artikel ab.')

Wahrend der Regierungsrat den Paragraphen, dass den Lehrern
vor den Schulkindern keine Riige erteilt werden diirfe, streichen
wollte, empfahl Stdhli dessen Beibehaltung ; denn er wollte
die Lehrer nicht der Gefahr aussetzen, dass die »Gewaltigen des
Ortes« sie vor den Klassen ihre Machtvollkommenheit fiihlen
lassen und dadurch ihr Ansehen bei den Kindern zerstéren
konnten. Diese Bestimmung wurde denn auch gutgeheissen,
wohl nicht zuletzt deswegen, weil hundertfiinfzig Lehrer in
einem von 1400 Staatsbiirgern unterzeichneten Memorial erklart
hatten, dass sie die Streichung mit Besorgnis sehen wiirden.'”)
Gegen den im Entwurf vorgesehenen Schulreferenten machte
sich starke Opposition geltend. Trotzdem trat Stdhli dafiir ein,
da er »einen Oberschulinspektor iliber 81 000 Schulkinder fiir
mindestens ebenso wichtig« hielt, wie einen Obermilizinspektor
uber 40 000 Soldaten. Obschon er namens des Erziehungs-
Departements die Schaffung einer solchen Stelle beantragte, an
die eine mit dem Schulfach ganz vertraute Persénlichkeit be-
rufen werden sollte, beschloss der Rat Streichung dieses Para-
graphen.'”)

Eine der wichtigsten Aufgaben der neuen Regierung bestand
auch darin, die Verkehrswege im Innern des Kantons zu ver-
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kessern, worin Stidhli sie nach Moglichkeit unterstiitzte. So trat
er z. B. warm fir das Projekt des Baudepartements zum Bau
einer Strasse von Lyss nach Hindelbank ein. Als der Vorwurf
laut wurde, die Burgdorfer wollten die Hauptstadt umfahren,
bestritt er energisch jede derartige Absicht. Denn es miisste
doch jemand ein Tropf sein, wenn er glaubte, durch Zuriick-
setzung der Interessen der Hauptstadt diejenigen der Land-
schaft zu féordern. Durch das vorliegende Projekt wiirde im Ge-
genteil das Interesse der Hauptstadt gewahrt, indem dadurch
der Grund zu andern Strassenbauten gelegt werde, die die Ver-
bindung der Hauptstadt mit andern Landesteilen verbessern
wiirden. Er betrachtete diesen Strassenbau auch deshalb als an-
gezeigt, weil dadurch der Transitverkehr moglichst lange im
Kanton verblieb, und weil die zahlreichen Weinfuhren, die aus
dem Seeland ins Emmental gingen, dadurch abgekiirzt werden
konnten.'™)

Ebenso warm trat Stdhli auch fiir den Bau der Wannenfluh-
strasse ein, die die Verbindung des Emmentals mit dem Kanton
Luzern bedeutend erleichterte und einem lidngst empfundenen
Bediirfnis entsprach. Er hielt den Ausbau der Verkehrswege
durch das Emmental auch deshalb fiir gerechtfertigt, weil in den
letzten zehn bis fiinfzehn Jahren Industrie und Handel in die-
sem Gebiet betrichtlich zugenommen hatten. Daher empfahl er
auch zu priifen, ob die in verschiedenen Petitionen angeregte
Briicke in der Ndhe von Ramsey nicht »einerseits in den Wiin-
schen des Volkes und anderseits in der Natur des Landes ge-
grindet sei«.")

Wenn sich Stéhli energisch fiir den Bau neuer Strassen ein-
setzte, so tat er dies nicht nur deshalb, weil er dadurch eine
weitere Belebung von Handel und Verkehr erwartete, sondern
auch, weil er in einem besseren Strassennetz die Vorbedingung
fiir die Verbesserung der inneren Postverbindungen erblickte.
Als am 16. Februar 1835 bei der Behandlung des Staatsbudgets
auch das Postwesen zur Sprache kam, begriisste er die verlang-
ten Kredite. Er hoffte, dass dadurch lingst empfundene Ubel-
stande behoben werden konnten, wie z. B. derjenige, dass von
Burgdorf nach Kirchberg und nach Liitzelfliih keine direkte
Postverbindung bestand, so dass ein Brief in diese Gegenden von
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Burgdorf aus den Umweg liber Bern machen musste und daher
einen vollen Batzen kostete."")

Obschon Stihli als Burgdorfer in erster Linie ein warmer Ver-
fechter der emmentalischen Interessen war, setzte er sich doch
auch mit Nachdruck ein, wenn es sich um das Wohl anderer
Landesgegenden handelte. Er befiirwortete daher die vom Bau-
departement vorgeschlagene Tieferlegung des Brienzersees, um
der durch Diirre und Misswachs in Not geratenen Bevdlkerung
zu helfen. Im Oberland miisse 70 000 Seelen geholfen werden,
indem, bei gleichmissiger Beriicksichtigung der Arbeiter aus
dem ganzen Gebiet, sowohl fiir das Saanetal, wie fiir das Ober-
simmental und das Oberland Arbeiten geplant und ausgefiihrt
werden sollten.'”)

Von besonderer Bedeutung hitte Stdhlis Rolle im Streit der
Briider Schnell und ihrer Anhdnger mit Kasthofer und den
Nationalen werden konnen, der seinen Hohepunkt in der Sitzung
des 2. Mirz 1835 fand.”’) Nachdem die Kasthofer’sche Motion
tiber die Einmischung der fremden Michte durch Hans Schnell
leidenschaftlich bekdmpft und durch die Mehrheit des Grossen
Rates abgelehnt worden war, hatten Kasthofer und Jaggi ihren
Austritt aus dem Parlament erkldrt. Die Burgdorfer versuchten
nun, den drohenden Bruch um jeden Preis zu verhindern. Als
einige Grossrite verlangten, dass man die beiden Riicktritte ein-
fach genehmige, machte sich Stidhli zum Worttrdger seiner
Burgdorfer Freunde, besonders des infolge Krankheit abwesen-
den Hans Schnell. Er sprach nachdriicklich sein Bedauern aus
iiber den Entschluss von Kasthofer und Jaggi, die, »so sehr sie
sich beleidigt fiihlten«, dennoch »achtenswerte Mitglieder des
Grossen Rates und achtenswerte Staatsbiirger« seien. Ihre bis-
herigen Leistungen verdienten soviel Anerkennung, dass man
ihre Demission nicht ohne weiteres annehmen kénne. Um ihnen
zu beweisen, dass der Grosse Rat anders gegen sie gesinnt sei,
als sie glaubten, werde er den Statthalter bitten, ihre Entlas-
sungsbegehren wieder an sich zu nehmen. Auch sollte dieser,
»nachdem die Sonne einigemal iiber ihrem Zorn untergegangen
sein wird, sie zu bewegen suchen, auf ihren Entschluss zurtick-
zukommen. Dadurch werde der Grosse Rat an den Tag legen,
dass er auf einem héheren Standpunkt stehe, als auf einem per-
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sonlichen, und dass er die Gehéssigkeit nicht teile, die ihm von
diesen Herren beigemessen werde. Man spiirt aus den Worten
Stihlis eine gewisse Angstlichkeit heraus. Es ist als ob er ge-
ahnt hitte, welch schlimme Folgen ein Bruch zwischen den bis-
herigen Freunden fiir die Schnell und besonders auch fir ihn
haben musste. — Nach einer lingeren, zeitweise sehr heftigen
Diskussion wurden die Demissionsschreiben mit 57 gegen 50
Stimmen einfach zu Protokoll genommen. Kasthofer und Jaggi
liessen sich jedoch nicht umstimmen und beharrten auf ihrem
Riicktritt.

Das Ausscheiden Jaggis aus dem Grossen Rat hatte fiir Stidhli
zur unmittelbaren Folge, dass er an dessen Stelle in die Dota-
tionskommission gewihlt wurde, deren Vorsitz er bald iber-
nehmen musste. Als Prisident erstattete er iiber seine Arbeit
Bericht und erreichte, dass der Grosse Rat seinen Plan, die
Entstehung der Dotationen historisch abzukliren, billigte und
ihm die notigen Vollmachten erteilte. Wie verhidngnisvoll sich
dies fiir ihn auswirkte, ist an anderer Stelle ausgefiihrt
worden.")

Eigenartig ist es, dass Stdhli seit dem 8. Mai 1835, da er im
Grossen Rate liber die Dotationskommission berichtet hatte, nie
mehr das Wort ergriff. Welches die Ursachen hiefiir sind, wis-
sen wir nicht und koénnen sie auch nicht ndher ergriinden, als
wir dies schon getan haben. Dass jedoch das Rétsel, das Stidhlis
plotzlichen Tod umgab, und besonders auch der sich hieran
kniipfende unerquickliche Zeitungsstreit™’) auch auf dem
Grossen Rate lastete, ersehen wir daraus, dass sein Hinschied
mit keinem Wort in der Behérde erwahnt wurde, in der er zwei
Jahre so tdtig mitgewirkt hatte. Es ist, als ob nicht nur seine
Freunde, sondern auch seine Feinde sich gefiirchtet hitten, an
das Geheimnis zu rithren, das iiber seinem Ableben waltete.

Nachwort.

Nachdem wir nun in drei Arbeiten der Gestalt Gottlieb
Friedrich Stdhlis nachgegangen sind, fragen wir uns, ob es sich
eigentlich gelohnt hat, diese Personlichkeit, die nirgends iiber
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den Durchschnitt ihrer Zeitgenossen hinausragt, der Vergessen-
heit zu entreissen.

Vor allem werden wir feststellen diirfen, dass wir damit eine
Liicke ausgefiillt haben. Einem Manne, der fiir seine Vaterstadt
so viel geleistet, der sich um sie so mannigfache Verdienste er-
worben hat, gebiihrte schon deshalb ein Ehrenplatz in unserer
Ortsgeschichte. Auch diirfte der eine oder andere Abschnitt
unserer Arbeit die Zeit der Regeneration im Staate Bern in
etwas neuem Lichte erscheinen lassen. Bisher wurden oft allzu
einseitig die Briider Schnell in den Brennpunkt gestellt. Wir
erkennen in Stdhlis Wirken die Ziele, die diese fithrenden Méan-
ner damals beseelten ; wir erkennen jedoch auch mit oft er-
schreckender Klarheit die Méngel, die ihnen anhafteten, und
die schuld waren, dass ihr Einfluss auf die Geschicke der Re-
publik Bern nicht ldnger dauerte und nicht nachhaltiger war.

Es ist kaum zu bezweifeln, dass Stdhli in seiner politischen
Laufbahn noch hoher gestiegen wéire, wenn er dieser nicht sel-
ber ein so friithzeitiges Ende gesetzt hdtte. Wir wissen nicht, was
er noch hitte leisten konnen. Aber das diirfen wir doch fest-
stellen, dass er trotz seiner Jugend sich mit ganzer Kraft fiir
seine Stadt, fiir seinen Kanton und — so weit ihm dies mdglich
war — auch fiir die Eidgenossenschaft eingesetzt und hier sein
Bestes gegeben hat. Seine Leistung verdient daher auch heute
noch unsere Anerkennung. Er war der aus kleinen Verhiltnis-
sen stammende Biirger, der in seinem Streben wohl oft irrte,
der jedoch bestimmt nur Gutes wollte. Ist er damit nicht ein
Abbild vieler fiir die Offentlichkeit titiger Manner unseres
Landes, die, ohne andere politische Schulung als die, welche
sie sich in den Behérden und im Dienst der Allgemeinheit er-
worben haben, doch unentwegt am offentlichen Wohl arbeiten
und am Auf- und Ausbau unseres Landes wirkten und wirken ?
Als einer der meist namenlosen, aber daher nicht minder ver-
dienstvollen Baumeister in Staat und Gemeinde verdient daher
G. F. Stdhli das bescheidene Denkmal, das wir ihm hiemit ge-
setzt haben.
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ANMERKUNGEN

Vorbemerkung: Die nicht ndher bezeichneten Manuale und Protokolle
befinden sich in den Archiven der Burgergemeinde und der Einwoh-
nergemeinde Burgdorf. Die mit «St.-A.» bezeichneten Akten liegen im
Staatsarchiv Bern.

1) Siehe hieriliber Karl Haupt, Karl Follen und die Giessener Schwarzen,
in: Beitrdge zur Geschichte der politischen Geheimbiinde und der
Verfassungentwicklung der alten Burschenschaft in den Jahren
1815 bis 1819, Mitt. des Oberhessischen Geschichtsvereins, N. F. 15. Bd.,
Giessen 1907. — Beringer, Geschichte des Zofingervereins, Bd, I (Ba-
sel 1895), S.27. — Siehe auch meine Arbeit tiber Dr. Carl Friedrich
Borberg aus Nidda (Oberhessen) 1800 bis 1850. I. Teil, S.37 ff.

2) Diese Feststellung und auch den Hinweis auf Beringer und somit

auf Stahlis Zugehorigkeit zu den Zofingern verdanke ich Herrn
Dr, F. Fankhauser, Winterthur. Sie war mir deshalb wertvoll, weil
sie diesen fiir meine Arbeit besonders wichtigen Abschnitt iber
Stahli ermdglichte.

Louis Vulliemin, Souvenirs, S.74, — Beringer, a.a. 0., S. 28.

4) Vulliemin, a.a.O., S.75. — Ich bin in dieser kurzen Darstellung der
Entstehung des Zofingervereins Louis Vulliemin gefolgt, weil nach
ihm G.F.Stédhli hiebei eine wesentliche Rolle gespielt hat. Nach
Beringer ist diese viel geringer. Heinrich Schweizer, dessen «Ge-
schichte der ersten zwei Jahre des Zofinger-Vereins» (Zurich 1839)
mir Frau Pfr. Stdhli in freundlicher Weise zur Verfiigung stellte,
weiss gar nichts von Stdhli als Griindermitglied oder von seinen
Beziehungen zur Westschweiz. Seine Auffassung, wonach der Zo-
fingerverein im Anschluss an die Reformationsfeier der Zircher
Studenten beschlossen und gegriindet worden sei, der auch Beringer,
a.a. 0., und Barth, Burkhardt und Gigon folgen (Der schweiz. Zo-
fingerverein, Basel 1935, S.9), ist in den obigen Ausfiihrungen nicht
beriicksichtigt.— Eigenartig und der Darstellung von Vulliemin wi-
dersprechend erscheint die Tatsache, dass G. F. Stdhli im «Mitglieder-
verzeichnis der Sektion Bern des Zofingervereins auf das 75. Jubildum
1893» erst 1820 aufgefiihrt ist, dagegen in der Aufzihlung der «Mit-
glieder bei der Griindung 1819» (S.5) fehlt.

%) Vulliemin, a.a.O., 8. 75.

%) Ebenda, S.76/71.

7) Charles Vulliemin, Louis Vulliemin, S. 18/19.

¥) Archiv der Zofingia Bern, «Festreden, gehalten in Zofingen von 1819
bis 1826».

8a) Hch. Schweizer gibt in seiner in Anm. 4 erwidhnten Schrift eine aus-
fuhrliche Inhaltsangabe von Stdhlis Rede (SS.32—35), die er aus
dem «Redenbuch» der Zofingia Ziirich kannte. Er meldet, dass er
«umsonst zu bestimmen» versucht habe, «ob diess wirklich eine Rede
sei, frei aus dem Willen entsprungen.. ., oder ob es einen Ersatz bilden
soll fiir eine Rede von der Waadt her». Ob nach der Rede Stihlis
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noch Diskussionen stattfanden, konnte Schweizer nicht mehr in Er-
fahrung bringen. Doch nahm er dies an (S. 35).

?) s.m. Arbeit liber «G. Fr. Stdhli von Burgdorf als Redaktor des ,Ber-

ner Volksfreund’ 1831 bis 1835.» Burgdorfer Jahrbuch 1944, S. 79,

10) s. m. Arbeit {iber «G. Fr. Stdhli als Lehrer 1821 bis 1830.» Burgdorfer

Jahrbuch 1945, S 44 ff.

1) Beringer, a.a. 0., S. 27, — Mit der Entstehung und Entwicklung der

«Vaterlidndischen Turngemeinde» und ihren Beziehungen zum Zo-
fingerverein befasst sich eingehend die auch handschriftlich im Ar-
chiv der Zofingia Bern vorhandene Abhandlung von Zofinger Jiaggi,
auf die jedoch hier nicht ndher eingegangen werden kann.

Ha) Wenn auch {iber die weitere Tatigkeit G.F.Stdhlis im Kreise der

Zofinger nichts Naheres in Erfahrung gebracht werden konnte, hat
doch eine erst in letzter Zeit dank der Freundlichkeit von Frau Pfr
Stiahli moglich gewordene Priifung der wenigen noch erhaltenen
Akten des Familienarchivs Stdhli ergeben, dass seither die Akade-
miker dieser Familie der von Gottlieb Friedrich mitbegriindeten
Verbindung die Treue gehalten haben. So war der 1820 eingetretene
Bruder Gottlieb Friedrichs, stud.theol. Gottlieb Rudolf Stdhli, der
spatere V.D. M. und Lehrer in Thun, 1824/25 Praeses der Zofingia
Bern. Begeisterte Zofinger waren auch: von 1830—1838 stud. jur
Jakob Stidhli, nachmals Verwalter; von 1847—1849 Franz Stdhli und
von 1855—1857 Franz Stdhli, beide spater Arzte in Nordamerika; von
1889 an stud. theol. Walter Stdhli und danach Rudolf Stdhli, der
spatere Pfarrer von Atigen.

12y Siehe meine Arbeit «Stéhli als Lehrer», Burgdorfer Jahrbuch 1945, S. 74.
13y Klein-Raths-Manual 1, S. 322.

1) Gemeinde-Versammlungs-Protokoll 1832, S. 359.

15) Protokoll der Einwohnergemeinde I, S.1 ff,

16) Missiven Gem.~Raths-Acten 1, 2. und 3. Dokument, 17. 7. 1832.

17) Prot, I, S.15. — 18) Ebenda, S.17. — ') Gem.-Raths-Manual 1, S.1.
20) Ebenda, S.18, 9.9.1832; S. 38, 6.10. 1832.

21) Missiven Gem.-Raths-Acten 1, Nr.22, S, 71; 19.und 20.9.1832.

Ebenda, Nr. 41, S.161, 14. 11. 1832.

23) Gem.-Raths-Manual 1, S.63, 6, 12. 1832.

24) Prot. der Einwohnergemeinde I, S. 17.

?5) Prot. des Grossen Rathes 1832, Nr.9, S.128.

26) Klein-Raths-Manual 1, S, 348. 378. — Missivenbuch 3, S. 440. —

Schulkommission des Biirgerrathes 1, 27.11. 1832.

27) Gemeinds-Acten 1832, E/14, S. 380, 10. 11. 1832.

28) Ebenda, S.370, 13.11,1832.

") Gemeinds-Acten 5, 1832, S. 364, 16. 11. 1832.

30) Ebenda, S. 337, 23.11.1832, — Missivenbuch 4, S. 20.

31) Man. der Schulkomm. des Biirgerrathes 1, 27.11. 1832, — Gemeinds-

Acten 4, 1832, S. 327, 30.11. 1832,

32) Gemeinds-Acten 1832, E/14, S. 450, 12.12. 1832.
33) Ebenda, S. 442, 13.12 1832.
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?4) Burgerraths-Man. 1, S. 25, 14.12. 1832.

3%) Gemeinds-Acten 1838, S.548. — Birgerraths-Man, 1, S.42. — Man.
der Schulkomm. 1, S.6, 24.1.33. — Schulkomm. des Biirgerrathes,
S. 5, 24. 6. 33.

36) Missivenbuch 4, S. 67, 146, 23.2. und 13. 6. 1833.

37) Man. der Schulkomm. 2, S.10, 13, 14, 22.5. 1833.

38) Burgerraths-Man. 1, S. 101, 115, 162.

39) Birgerraths-Man. 1, S. 131, 151, 21.6. und 6.8. 1833. S.15, 20, 8. 33.
S. 181, 11.10.1833. — Missivenbuch 4, S. 151, 21.8. 1833.

40) Gemeinds-Acten 5, 1833, S. 620, 5.3.1833.

) Biirgerraths-Man. 1, S. 180, 11.10. 1833.

42) St.-A.: Wahlprotokoll 1833,

#3) Verhandl. des Grossen Rathes, 20. 11. 1833.

) St.-A.: Prot.des Grossen Rathes 12, S. 194, 11.12.1833.

%) Birgerraths-Man. 1. S. 199, 22.11.1833.

46) Burgerraths-Man. 1, S. 227, 234. — Missivenbuch 4, S. 215, 3.1.34. —
Prot. des Gemeind-Rathes Nr.1, S.36, 15.2.1834.

7y Missivenbuch 5, S.91, 17.7.1835. — Biirgerraths-Man, 1, S. 316.

i8) Burgerraths-Man. 1, S. 227, 31.1. 1834.

“9) Biirgerraths-Man. 1, S. 241, 28.2.1834. — Ebenda, 2, S,60 und 63.

%0y Konzept der Verhandl. des Einw.-Gem.-Rathes Burgdorf 3, S.24,
15. 3. 1834,

51) Ebenda, S.33, 24.4.1834.

52) Gemeinderaths-Man. 1, S. 196, 30. 1. 1834.

53) St.-A.: Man. des Reg.-Rates 18, S. 80, 29. 1, 1834.

54) Ebenda, S. 363, 22, 2, 1834,

%) 5. Gesetze und Dekrete, 5, 1835, S. 9. — s. hierliber auch Hodler, Notizen
tiber die Organisation der bernischen Behodrden von 1831—1846, S. 33.

h6) St -A.: Staatskanzlei: Acten 1830—1839, 15, 4. 1835.

57) St.-A.: Regierungs-Acten 1834—1835. — Auf diese Dossiers machte
mich Herr Adjunkt E. Meyer aufmerksam, dem ich hier fiir seine stete
Bereitwilligkeit den besten Dank ausspreche.

58) St.-A.: Erz.-Dep.: Missiven-Protokoll 15, S, 44. Die Wahl erfolgte
durch den Grossen Rat am 14. 12, 1833.

") St.-A.: Ebenda, Nr. 22, SS.52, 249, 25.8. und 8. 9. 1834.

6%) St.-A.: Ebenda, S. 355, 19. 9. 34.

1) St.-A.: Ebenda, Nr. 23, S. 254, 11.10. 1834.

62) St.-A.: Ebenda, Nr. 28, S. 261, 7. 5. 1835.

63) St.-A.: Ebenda, Nr.28, S.273, 7.5.1835.

¢4) St.-A.: Ebenda, Nr, 29, S. 284, 12. 6. 1835.

6) St.-A.: Ebenda, S. 357, 19. 6. 1835.

66) St.-A.: Ebenda, Nr. 29, S, 283.

67) St.-A.: Ebenda, Nr. 29, S. 283, 12. 6. 1835.

%) St.-A.: Ebenda, 3, 10. und 13.7. 1835.

¢%) St.-A.: Ebenda, Nr, 28, S. 266, 7. 5. 1835.

70) St.-A.: Ebenda, Nr. 29, S, 368, 19. 6. 1835; Nr. 31, S. 201, 25, 8, 1835..

71) siche Niheres hieriiber in meinem Aufsatz «Die literarische Lese-
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anstalt in Bern» in der «Berner Zeitschrift fir Geschichte und Hei-
matkunde» 1946/I1I, S. 189 ff,

72) siehe hierliber meine Arbeit «G.F.Stahli als Redaktor des ,Berner
Volksfreunds’» im Burgdorfer Jahrbuch 1944, S. 29 ff.

“3) Verh. des Grossen Rates der Republik Bern 1833, Nr, 72, S. 332.

4) Ebenda, Nr. 79, S. 357. — 75) Ebenda.

“) Ebenda, Nr. 80, S.359. — ) Ebenda, Nr.81, S.365.

8) Ebenda, Nr. 9, S. 35, 24. 2, 1834.

%) Ebenda, Nr. 55, S. 224, 6.12. 1834.

80) Ebenda, Nr. 85, S. 384.

81) Ebenda, Nr. 81, S. 366.

82) Siehe «Stdhli als Redaktor», Burgdorfer Jahrbuch 1944, S. 35.

83) Verh., Nr, 83, S. 374/6, 14, 12, 1833.

81) Ebenda, Nr. 28, S. 112, 15. 5. 1834.

#) Siehe oben S.11.

88) Verh., Nr. 89, S, 398, 23. 12, 33.

87) Ebenda, 1835, Nr. 45.

) Ebenda, 1834, Nr.40/41, S.166. f.

%) Ebenda, 1834, Nr. 44, S. 181.

20) Ebenda, 1834, S. 222,

¢1) Ebenda, 1834, Nr, 56, S. 230.

°2) Ebenda, 1834, Nr. 66, S. 270,

¥3) Ebenda, 1834, Nr_ 68, S. 275.

%) Ebenda, S. 277.

95) Ebenda, 1834, Nr. 72/73, S. 294/5.

96) Ebenda, 1835, Nr. 18, S. 4.

%7) Ebenda, 1835, Nr. 3/4, S. 3.

%) siehe meine Arbeit «Stdhli als Redaktor des ,Berner Volksfreunds’»,
Burgdorfer Jahrbuch 1944, S, 41.

9) Verh., 1835, Nr. 4, S. 6/17.

100) Ebenda, 1835, Nr. 5, S. 2. — Nr, 6, S. 8.

101y Epbenda, 1835, Nr. 5, S. 3.

102) Ebenda, 1835, Nr. 13, S. 4,

103y Ebenda, 1835, Nr. 18, S. 5.

104) Ebenda, 1835, Nr. 22, S. 2.

1% Ebenda, S. 6/7.

106) Ebenda, 1835, Nr. 24, S. 6/7.

107y Ebenda, 1835, Nr. 24, S. 8. — Nr. 25, S. 1.

108) Ebenda, 1835, Nr. 36, S. 2.

1%%) Ebenda, 1835, Nr. 41, S. 4.

110) Ebenda, 1835, Nr. 42, S. 6.

111y Ebenda, 1835, Nr, 1.

112y Ebenda, 1834, Nr. 40, S, 163.

113) siehe Néheres hieriiber in «Stdhli als Redaktor», Burgdorfer Jahr-
buch 1944, S. 56 ff.

114) Ebenda, S.61.

115) Ebenda, S.63 f. und S. 67 f{.

60



	Gottlieb Friedrich Stähli von Burgdorf als Politiker

